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Notruf  1 10
Polizeiposten St. Blasien  07672 922280
Muchenländerstr. 2A
Mo.,Die., Do., Fr. 7:30 - 17:00 Uhr
Mi. 7:30 - 20:00 Uhr
Polizeirevier Bad Säckingen  07761 9340
Feuerwehr/Rettungsdienst  112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst   116 117
Gift-Bereitschaftsdienst Freiburg 0761 2 7043 61
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst   01801 116 116
Notfallversorgung im Spital Waldshut

• Internistische Notfallversorgung 
• Chirurgische Notfallversorgung 
• Gynäkologische Notfallversorgung 
• Geburtshilfliche Notfallversorgung
• Urologische Notfallversorgung

Sie erreichen das Spital Waldshut an allen 
 Tagen rund um die Uhr unter Telefon  07751/85-0

NOTRUFNUMMERN

Rathaus Todtmoos
St.-Blasier-Straße 2 07674 848-0
Telefax: 07674 8 48-33
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 08:30  - 11:30 Uhr
Di 14:00 - 18:00 Uhr
Mi 14:00 - 16:00 Uhr
Zentrale E-Mail-Anschrift für alle Abteilungen der 
Verwaltung: sekretariat@todtmoos.net
Weitere E-Mail-Anschriften  der Mitarbeiter der  
Verwaltung: www.todtmoos.net

Tourist Information Todtmoos
www.todtmoos.de 07674 90600
Wehratalstr.19, 79682 Todtmoos
Wir sind für Sie da: 
Mo., Di., Mi., Fr. 09.00 - 12.00 Uhr
Di. 14.00 – 17.00 Uhr
E-Mail: tourist-info@todtmoos.net

Revierleiter Forstrevier Todtmoos
Valentin Platten 07762 8033825
Handy:  0174 6984724
E-Mail: Valentin.Platten@landkreis-waldshut.de 

Bauhof 07674 92099-48
Telefax: 07674 9 20 99-49
Telefonisch am besten zu erreichen: 07:30 und 14:00 Uhr
Notfallbereitschaft außerhalb der Dienstzeiten:
Bauhofleiter Siegfried Opfer 0175 7225396
Kläranlage Vordertodtmoos 07674 92099-46
Telefax: 07674/9 20 99-47
Klärwärter Walter Waßmer  0175 7225390

Wasserversorgung 
Wassermeister Wolfgang Paul 07674 83 72
Handy 0175 7225392 07674 9206978

Recyclinghof  Grünschnittsammelstelle
Mi 14:00 - 17:00 Uhr Mi   14:00 - 17:00 Uhr
Fr 15:00 - 17:00 Uhr  Fr    14:00 - 17:00 Uhr
Sa 09:00 - 14:00 Uhr  Sa   09:00 - 14:00 Uhr

Ökumenische öffentliche Bücherei
Grüntalstraße 2 (Pfarrzentrum)1. OG 07674 92 08 82
Öffnungszeiten:
Montag 17:00  - 18:30 Uhr
Freitag am 1. Freitag im Monat, 
 16.00 - 17.30 Uhr

GEMEINDEVERWALTUNG

Landratsamt Waldshut 07751 86 -0
Öffnungszeiten:
Mo u. Di 08:30 - 12:30 Uhr
 13:30 - 18:00 Uhr
Mi geschlossen
Do 08:30 - 15:30 Uhr 
Fr 08:30 - 12:30 Uhr
Müllabfuhr  07751 865432
Hotline Abfuhr Gelbe Säcke 0800 1223255

Primacom Kabelbetriebsgesellschaft mbH Co. KG 
Region Südwest, Haifa Allee 2, Mainz 03025 777777
E-mail: kundendienst@primacom.de 
Internet: www.primacom.de 

EnergieDienst AG
Service-Nummer 07623 921200
Störungs-Nummer 07623 921818

Verbraucherzentrale
Infotelefon (0,12 Euro/Minute) 0711/66 91 10
Mo bis Do 10:00 - 18:00 Uhr
Fr 10:00 - 14:00 Uhr

SOZIALE DIENSTE 

„Tauschbörse“ Kinderleicht  
der Trachtenkapelle Todtmoos
im ehemaligen Hauptschulgebäude, Jägermatt 1,  
oberer Eingang
Öffnungszeiten: 
Mi & Do  10:00 bis 17:00 Uhr
Fr  10:00 bis 18:00 Uhr

Familienwerk Sölden 
Dorfhelferin-Einsatzleitung:   07741 966053
Raphaela Gunkel  0176 17612811
raphaela.gunkel@familienwerk-soelden.de

Sozialstation St. Blasien
Ambulante Alten- und Krankenpflege, Hauswirtschaftliche 
Dienstleistungen, Betreuung dementer Menschen, Dorfhel-
ferinnen, Essen auf Rädern, Hausnotruf 07672 2145

Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V., 
Freiburg, www.bsvsb.org 0761 36122

Psychologische Beratungsstelle für Kinder, 
 Jugendliche & Eltern Caritasverband Hochrhein e.V.
Termine auch in St. Blasien möglich 07761 569832

Diakonisches Werk Hochrhein
Waldtorstraße 1a, Waldshut-Tiengen  07751 83 04-0
Beratungsgespräche nach Vereinbarung
Dienstst. Bad Säckingen 07761 5535890

DRK-Servicestelle SeniorInnen Bad Säckingen
(Hausnotruf, Mobilruf, HaushaltsService, Mobiler Sozialer Dienst, 
Fahrdienst, Behördengänge, Pflege, Arztfahrten) 07761 920124

Deutsche Rentenversicherung
Beratungsstelle Waldshut 07751 89580

Hospizdienst e.V.  07751 80110
oder  07755 1333

Arbeiterwohlfahrt
St. Blasien   07672 44 33
Bad Säckingen  07761 24 80
Waldshut 07751 91120

Beratungsstelle für alters- und  behindertengerech-
tes Wohnen des LK Waldshut 07741/91 35 44

Hausnotruf für Neuinteressenten
(Frau Kießler) 07743 93 38 13

bwlv Fachstelle Sucht Waldshut 
Abt. Alkohol, Medikamente, Glücksspiel 07751 89668-0
Abt. Jugend- und Drogenberatung   0775 /89677-0
www.bw-lv.de

Sorgentelefon f. Erwachsene  07762 90 01
von 14:00  bis 23:00 Uhr 0800 1 11 01 11

Lerntherapeutische 
Kinder- u. Jugendhilfe e.V. 07672 48 13 48

Frauen- und Kinderschutzhaus  07751 35 53
Postfach 1224, 79742 Waldshut
E-Mail: frauenhaus@frauenhaus-wt.de

Offene Beratung „courage”  07741 8082277
Hauptstraße 42b, 79787 Lauchringen
E-Mail: courage@frauenhaus-wt.de
Internet: http://www.frauenhaus-wt.de

Kinder- und Jugendtelefon 0800 1110333

Sexueller Missbrauch - sexuelle Gewalt 07751 910843
Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen"
kostenlose Telefonnummer  08000 116016

donum vitae  07751 898237
Waldshut, Rheinstraße 8  0172 7331604
Schwangerschaftsberatungsstelle 
und Beratungsstelle für gesetzliche 
Schwangerschaftskonfliktberatung 

Tierschutzverein Waldshut-Tiengen
Tierheim Steinatal 2  07741 684033
Handy Notruf-Nr. 0151 5544785

Kreismieterverein  Waldshut e.V. 07751 3790

WICHTIGE RUFNUMMERN

IMPRESSUM

Das Mitteilungsblatt der Gemeinde Todtmoos erscheint 
wöchentlich freitags und wird an alle erreichbaren Haus-
halte der Gemeinde Todtmoos im Abonnementverfahren für 
32,10 Euro verteilt. 

HERAUSGEBER: Gemeindeverwaltung Todtmoos, 
St.- Blasier-Straße 2, 79682 Todtmoos

VERANTWORTLICH FÜR DEN REDAKTIONELLEN  TEIL: 
Bürgermeister Marcel Schneider o.V.i.A.

VERANTWORTLICH FÜR DIE KIRCHEN- &  
VEREINSMITTEILUNGEN:
Die jeweilige Kirche bzw. der/ die Vorsitzende des jeweiligen 
Vereins. 

FÜR DEN ANZEIGENTEIL: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach, 07771 9317-11, 
Fax 9317-40, E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, 
www.primo-stockach.de

NÄCHSTER REDAKTIONSSCHLUSS 
IST AM DIENSTAG, 22. APRIL  2025  

UM 10:00 UHR .
Wir bitten um Beachtung. 
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Notruf 112 - Ihre Verbindung zu  
DRK-Rettungsdienst und Feuerwehr bei Gefahr 
Die Notrufnummer 112 ohne Vorwahl ist in ganz Deutschland und 
vielen weiteren europäischen Ländern Ihre direkte Verbindung zur 
Integrierten Leitstelle. Bei Feuer, bei Unfall mit Verletzten oder bei 
plötzlichen schweren gesundheitlichen Problemen erreichen Sie 
mit der Telefonnummer 112 am Tag und in der Nacht die Integrierte 
Leitstelle, welche sofort Hilfe zu Ihnen schickt. 

Bitte machen Sie folgende Angaben:
• Wo  ist der Notfall/Unfall/Brand?
• Was  ist geschehen?
• Wie viele  Verletzte/Betroffene sind zu versorgen?
• Welche  Verletzungen oder Krankheitszeichen haben die 

Betroffenen? 

Wichtig  zum Schluss:
• Warten  Sie immer auf Rückfragen der integrierten Leitstelle! 

Missbrauch des Notrufes, etwa für Scherze, wird bestraft. 

Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst  
(allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher 
Notfalldienst): (Anruf ist kostenlos) 116117  

Allgemeine Notfallpraxis Lörrach,  
Kreiskrankenhaus Lörrach 
Spitalstr. 25, 79539 Lörrach 
Öffnungszeiten:   Mo - Fr 19.00 - 22.00 Uhr
 Sa, So und Feiertage 09.00 - 20.00 Uhr 

Allgemeine Notfallpraxis Waldshut-Tiengen,  
Klinikum Hochrhein GmbH 
Kaiserstr. 93-101, 79761 Waldshut-Tiengen 
Öffnungszeiten:   Sa, So und Feiertage 10.00 - 18.00 Uhr   

Notfallpraxis HNO Villingen-Schwenningen 
Schwarzwald-Baar Klinikum  
Villingen-Schwenningen
Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen 
Öffnungszeiten: Sa, So und Feiertage 10.00 - 20.00 Uhr

Kinder Notfallpraxis Lörrach 
St. Elisabethen-Krankenhaus 
Feldbergstr. 15, 79539 Lörrach 
Öffnungszeiten:  Sa, So und Feiertage 10.00 - 15.00 Uhr

Zahnärztlicher Notdienst 0180 322 255 530 

oder unter der Tel. 01801/ 116 116 (0,039 €/min). 
Weitere Informationen finden Sie unter  
https://www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst/.  
Hier erhalten Sie Auskunft, welche Zahnarztpraxen in Ihrer unmit-
telbaren Umgebung Notdienst haben. 

Unter folgender kostenfreier Rufnummer können Sie zuverlässig 
und tagesaktuell erfahren, welche Apotheke Notdienstbereit-
schaft hat: 0800/ 00 22 833 (24 Stunden erreichbar) oder  
www.aponet.de

Die Dienstbereitschaft der Apotheken beginnt um 8.30 Uhr  
und endet um 8.30 Uhr am darauf folgenden Tag. 

Freitag, 18.04.2025:
Dom-Apotheke St. BlasienTodtmooser Str. 11,  
79837 St. Blasien Tel.: 07672 - 14 17 

Samstag, 19.04.2025:
Agathen-Apotheke FahrnauBlasistr. 25,  
79650 Schopfheim Tel.: 07622 - 6 33 43 

Sonntag, 20.04.2025:
Stadt-Apotheke WehrIm Hammer 1,  
79664 Wehr Tel.: 07762 - 5191020 

Montag, 21.04.2025:
Belchen-Apotheke SchönauFriedrichstr. 24 A,  
79677 Schönau im Schwarzwald Tel.: 07673 - 91 81 40 

Dienstag, 22.04.2025:
Schwarzwald-Apotheke Bad SäckingenSchützenstr. 16,  
79713 Bad Säckingen Tel.: 07761 - 73 21 

Mittwoch, 23.04.2025:
Markt-Apotheke TiengenHauptstr. 69,  
79761 Waldshut-Tiengen Tel.: 07741 - 46 86 

Donnerstag, 24.04.2025:
Apotheke am Eck SteinenKirchstr. 2,  
79585 Steinen Tel.: 07627 - 13 22 

Freitag, 25.04.2025:
Stadt-Apotheke WehrIm Hammer 1,  
79664 Wehr Tel.: 07762 - 5191020 

Restmüll                            Dienstag, 22 April 2025

VORANKÜNDIGUNG

Blaue Tonne  Montag, 28. April 2025

Biotonne              Montag, 28. April 2025

Nähere Information zu Abfallfragen finden Sie auf der 
Homepage: www.abfall-landkreis-waldshut.de
E-Mail: abfallwirtschaft@landkreis-waldshut.de

ABFUHRTERMINE
Die Abfuhren beginnen ab 6:00 Uhr, daher  
rechtzeitig die Abfälle bereithalten. 

APOTHEKENBEREITSCHAFTSDIENSTÄRZTLICHER NOTDIENST

Abfall-App
Keine Abfuhrtermine mehr verpassen! Nutzen Sie unser kostenloses Serviceangebot der Abfall-App.
Die App ist eine sinnvolle Ergänzung zum Müllkalender, der weiterhin jährlich zum Jahresende in 
Papierform an alle Haushalte verteilt wird. Scannen Sie hierzu den QR-Code zur direkten Weiter-
leitung in den jeweiligen Store oder laden Sie die App unter der Bezeichnung „Abfallplus“ für den 
Landkreis Waldshut über den jeweiligen Store herunter.
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Kurzbericht über die öffentliche  
Gemeinderatsitzung am 08.04.2025
1. Fragen, Anregungen und Vorschläge der Einwohner zu Gemein-

deangelegenheiten
• Ein Bürger erkundigte sich, warum zwischen der Einfahrt Schmidts 

Markt und dem Busbahnhof für den Verkehr die Regelung 50 
km/h unterbrochen wird und dort weiterhin die Höchstgeschwin-
digkeit von 70 km/h gilt. Er erkundigte sich außerdem nach der 
gesperrten Brücke im Wehragrund und wollte wissen, ob an dem 
Gerücht im Ort etwas dran ist, wonach am Parkhotel in diesem 
Jahr nicht weitergearbeitet wird und der Käufer insolvent sei. 
Der Vorsitzende antwortete auf die einzelnen Fragen wie folgt: 
Der betreffende Bereich der Landstraße wurde von ihm beim 
Straßenverkehrsamt angemeldet, damit auch dort im Rahmen 
des Pilotprojekts gemessen wird. Sein Wunsch ist es, die Brücke 
im Wehragrund zu ersetzen. Der Eigentümer des Grundstücks, 
auf dem sich ein Pfeiler befindet wurde um Zustimmungen gebe-
ten. Diese wurde bisher jedoch nicht erteilt. Nach wie vor ist man 
auf dem Kenntnisstand, dass dieses Jahr am Parkhotel begonnen 
wird. Zu Spekulationen oder die finanzielle Situation des Käufers 
äußerte sich der Vorsitzende nicht.

• Ein Bürger wies auf den schlechten Zustand der Erker am Rathaus 
hin. Er empfahl, einzelne Schindeln auszutauschen und auch zu 
streichen. Er sprach außerdem die Straßenbeleuchtung an der Stra-
ße zwischen dem Klinikparkplatz und der Wehrawaldklinik an. Dort 
fehle seines Erachtens zudem ein Gehweg.  Auch die Wallfahrts-
stände bzw. die dortige Absturzsicherung sollten gerichtet werden. 
Der Vorsitzende teilte zu den Erkern am Rathaus mit, dass der Ge-
meinde bereits ein Kostenvoranschlag von 30.000,- EUR für die 
Sanierung der Erker vorlag, weshalb auf die Maßnahme verzichtet 
werden musste. 

 Er dankte für den Hinweis zu den Wallfahrtsständen und sagte 
zu, dass man den betreffenden Bereich bei der Klinik Wehrawald 
anschauen wird.

 
2. Beschluss des Wirtschaftsplanes 2025 für den Eigenbetrieb Was-

serversorgung 
Der Gemeinderat beschloss die Satzung für den Wirtschaftsplan 
2025 des Eigenbetriebes Wasserversorgung in der nun vorliegen-
den Fassung mit dem Haushaltsplan 2025.
 
3. Baugesuche

Antrag für Wohnhausneubau auf bestehender Garage, Grund-
stück Flst.Nr. 4078/1

 Der Gemeinderat stimmte dem vorgestellten Bauantrag im Ortsteil 
Todtmoos-Weg zu.
 
4. Parkraumbewirtschaftung
Der Gemeinderat erörterte den Vorschlag, probeweise auf die Er-
hebung von Parkgebühren im Hauptort (ausgenommen Parkplatz 
Jägermatt) zu verzichten und fasste hierzu folgende Beschlüsse:
Der Gemeinderat beschloss, dass die Parkraumbewirtschaftung in-
nerorts befristet für achtzehn Monate nur über eine Parkscheiben-
regelung erfolgt. Die Parkzeit, für die das Benutzen einer Parkschei-
be vorgeschrieben wird, soll von Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr 
sein und 90 Minuten betragen. Die Verwaltung wurde beauftragt, 
dies entsprechend auszuschildern. Eine entsprechende Änderung 
der Parkgebührenordnung soll in der kommenden Sitzung vor-
gelegt werden.  Die probeweise Regelung soll von 01.06.2025 bis 
31.12.2026 gelten.
 
5. Auftragsvergabe Schlammstapelbehälter
Der Gemeinderat beschloss, den Auftrag für die Lieferung und 
Montage eines neuen Schlammstapelbehälters an die Fa. Henze 
Harverstore zum Preis von 163.559,55 Euro (brutto) zu vergeben.

Für die Vergabe des Abbruches und Entsorgung des bisherigen Be-
hälters sollen kostenreduzierte Angebote eingeholt werden.
 
6. Bekanntgabe Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung
Aus nichtöffentlicher Gemeinderatsitzung gab der Vorsitzende be-
kannt, dass ein Grundstückskauf und ein Grundstückstausch sowie 
vier Dienstleistungsverträge beschlossen wurden.
In einer nichtöffentlichen Verwaltungsausschusssitzung wurde eine 
Einstellung beschlossen.
 
7. Bekanntgaben der Verwaltung
Der Vorsitzende gab folgendes bekannt:

• Mit der Fa. GreenCharge wurden 3 Sondernutzungsverträge für 
3 Parkplätze (Simonparkplatz, Grüntalstraße, Sparkassenplatz) 
abgeschlossen, auf denen sie Ladesäulen errichten wird. Der 
Vertragsabschluss für den Schwimmbadparkplatz wird in Kürze 
folgen. Innerhalb von 6 Monaten sollen die Ladesäulen dann er-
stellt werden.

• Die Homepage ist nun fast fertig. Es wurde ein Schulungstermin 
für die Beschäftigten vereinbart.

 

Bekanntmachung über die  
Durchführung des Volksbegehrens 
„XXL-Landtag verhindern!“ über das  

„Gesetz zur Änderung des  
Landtagswahlgesetzes – Aufblähung  

des Landtags durch Reduktion der  
Wahlkreise und  

Direktmandate von 70 auf  
38 vermeiden“

In Baden-Württemberg wird das Volksbegehren „XXL-Landtag ver-
hindern!“ über das „Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgeset-
zes – Aufblähung des Landtags durch Reduktion der Wahlkreise und 
Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden“ durchgeführt, weil es von 
mindestens 10.000 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern zu-
lässigerweise beantragt wurde. Der Gesetzentwurf, der Gegenstand 
des Volksbegehrens ist, wurde von den Initiatoren des Volksbegeh-
rens erstellt.
 
Eine Unterstützung des Volksbegehrens kann im Rahmen der freien 
oder amtlichen Sammlung erfolgen.
 
1.  Bei der freien Sammlung, die am Montag, dem 5. Mai 2025 be-

ginnt, besteht die Möglichkeit, sich innerhalb eines Zeitraums 
von sechs Monaten, also bis Dienstag, dem 4. November 2025, 
in von den Vertrauensleuten des Volksbegehrens oder deren Be-
auftragten ausgegebene Eintragungsblätter zur Unterstützung 
des Volksbegehrens einzutragen.

 Bei der freien Sammlung hat die oder der Eintragungsberechtig-
te auf dem Eintragungsblatt den Familiennamen, die Vornamen, 
das Geburtsdatum, die Anschrift (Hauptwohnung) sowie den 
Tag der Unterzeichnung anzugeben und dies persönlich und 
handschriftlich zu unterschreiben. Durch Ankreuzen muss bestä-
tigt werden, dass vor der Unterzeichnung des Eintragungsblat-
tes die Möglichkeit bestand, den Entwurf der Gesetzesvorlage 
und deren Begründung einzusehen.

 Eintragungen, die die unterzeichnende Person nicht eindeutig 
erkennen lassen, weil sie z. B. unleserlich oder unvollständig sind, 
oder die erkennbar nicht eigenhändig unterschrieben sind oder 
das Datum der Unterzeichnung fehlt, sind ungültig. Das Ein-
tragungsblatt ist für die Bescheinigung des Eintragungsrechts 
spätestens bis Dienstag, dem 4. November 2025 der Gemeinde 
einzureichen, in der die unterzeichnende Person ihre Wohnung 
hat (bei mehreren die Hauptwohnung) oder der gewöhnliche 
Aufenthalt besteht.
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2.  Bei der amtlichen Sammlung werden bei den Gemeindeverwal-

tungen während der allgemeinen Öffnungszeiten Eintragungs-
listen zur Unterstützung des Volksbegehrens aufgelegt. Die 
amtliche Sammlung dauert drei Monate von Montag, dem 5. Mai 
2025 und endet am Montag, dem 4. August 2025.

 Die Eintragungsliste für die Gemeinde Todtmoos wird in der Zeit 
vom 5. Mai 2025 bis 4. August 2025 im Rathaus Todtmoos, Bür-
gerbüro (EG), St. Blasier Str. 2, 79682 Todtmoos zu folgenden Öff-
nungszeiten

 Montag – Freitag, von 08.30 Uhr – 11.30 Uhr sowie Dienstag von 
14.00 Uhr – 18.00 Uhr und Mittwoch von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
für Eintragungswillige zur Eintragung bereitgehalten. Der Zu-
gang ist rollstuhlgeeignet möglich.

 Eintragungsberechtigte können bei der amtlichen Sammlung 
ihr Eintragungsrecht nur in der Gemeinde ausüben, in der sie 
ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung 
haben. Eintragungsberechtigte ohne Wohnung können sich in 
der Gemeinde eintragen, in der sie sich gewöhnlich aufhalten. 
Eine Eintragung in die bei der Gemeinde ausgelegte Eintra-
gungsliste kann erst erfolgen, wenn die Gemeinde aufgrund der 
dort vorhandenen melderechtlichen Angaben feststellt, dass die 
Person eintragungsberechtigt ist. Eintragungswillige, die den 
Gemeindebediensteten nicht bekannt sind, haben sich auf Ver-
langen auszuweisen. Eintragungswillige sollten daher zur Eintra-
gung ihren Personalausweis oder Reisepass mitbringen.

 
3.  Eintragungsberechtigt in die Eintragungsliste oder das Eintra-

gungsblatt ist nur, wer im Zeitpunkt der Unterzeichnung im 
Land Baden-Württemberg zum Landtag wahlberechtigt ist. Dies 
sind alle Personen, die am Tag der Eintragung

• mindestens 16 Jahre alt sind,
• die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
• seit mindestens drei Monaten in Baden-Württemberg ihre Woh-

nung (bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung) haben 
oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, und

• nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Vom Wahlrecht aus-
geschlossen sind Personen, die ihr Wahlrecht infolge Richter-
spruchs verloren haben.

 
4.  Jeder Eintragungsberechtigte darf sein Eintragungsrecht nur 

einmal ausüben, folglich nur eine Unterstützungsunterschrift 
leisten.

 
5.  Die Unterschrift auf dem Eintragungsblatt oder der Eintragungs-

liste kann nur persönlich und handschriftlich geleistet werden. 
Wer nicht unterschreiben kann, aber das Volksbegehren unter-
stützen will, muss dies bei der Gemeinde zur Niederschrift erklä-
ren. Dies ersetzt die Unterschrift.

 
6.  Gegenstand des Volksbegehrens ist der folgende Gesetzentwurf 

mit Begründung. Dieser wird von den Vertrauensleuten der An-
tragsteller oder deren Beauftragten bei der Ausgabe der Eintra-
gungsblätter zur Einsichtnahme bereitgehalten und bei der Ge-
meinde im Eintragungsraum zur Einsicht ausgelegt:

 
„Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes

 
Der Landtag wolle beschließen, dem nachstehenden Gesetzentwurf 
seine Zustimmung zu erteilen:
 
Gesetzentwurf zum Volksbegehren „XXL-Landtag verhindern!“
Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes – Aufblähung 

des Landtags durch Reduk on der Wahlkreise und
Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden

 
A. Zielsetzung
Dieser Gesetzentwurf führt eine effek ve Begrenzung der Landtags-
größe ein, um die Kosten des Landesparlaments für die Steuerzah-
lerinnen und Steuerzahler in Grenzen zu halten. Indem die Anzahl 

der Wahlkreise und damit gleichzei g die Anzahl der Direktmandate 
erheblich verringert wird, wird die Möglichkeit reduziert, dass eine 
Partei Überhangmandate erringt, die dann zu Ausgleichsmandaten 
für die anderen Parteien führen, denen der Einzug in den Landtag 
gelingt. Damit wird eine
Aufblähung des Landtags in hohem Maße unwahrscheinlich und der 
Landtag verbleibt mit allenfalls geringfügigen Abweichungen bei 
seiner Sollgröße von 120 Abgeordneten.
 
B. Wesentlicher Inhalt
Die Gesetzesänderung hat zwei wesentliche Merkmale. Sta der bis-
her 70 Wahlkreise für die Wahl zum Landtag von Baden-Wür emberg 
wird der Zuschni der 38 baden-wür embergischen Wahlkreise für die 
Wahl zum Deutschen Bundestag für die Wahl zum Landtag von Ba-
den-Wür emberg verwendet. Sta bisher 70 Direktmandate werden 
so nur noch 38 Direktmandate vergeben, 82 Mandate werden über 
die von den Parteien zu bes mmenden Landeslisten nach der Maß-
gabe des Zweits mmenergebnisses verteilt. Das führt im Vergleich 
zum Ist-Zustand zu einer erheblichen Reduzierung des Risikos, dass 
eine Partei wesentlich mehr Direktmandate erringen kann, als ihr 
nach dem Zweits mmenergebnis zustünden und somit diese Über-
hangmandate bei allen weiteren Parteien, denen der Einzug in den 
Landtag von Baden-Wür emberg gelingt, mit Ausgleichsmandaten 
ausgeglichen werden müssen, um den Wählerwillen nach dem 
Zweits mmenergebnis in der Sitzverteilung im Landtag von Ba-
den-Wür emberg adäquat zu repräsen eren.
 
C. Alterna ven
Beibehaltung der jetzigen Regelung.
 
D. Kosten für die öffentlichen Haushalte
Die vorgesehenen Änderungen im Landtagswahlrecht zielen auf 
eine Beschränkung von Kosten ab. Die Höhe der potenziellen Ein-
sparung kann nicht bes mmt werden, da niemand das Wahlverhal-
ten der Bürgerscha in der Zukun kennt. Neben den Kosten für die 
administra ve Umsetzung der Gesetzesänderung entstehen keine 
weiteren über das Maß des Jetzt-Zustands hinausgehenden Kosten.
 
E . Kosten für Private
Keine.
 
Der Landtag wolle beschließen,
dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zus mmung zu erteilen:
 

Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes
Artikel 1

Änderung des Landtagswahlgesetzes
 
Das Landtagswahlgesetz in der Fassung vom 15. April 2005, das zu-
letzt durch Ar kel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (GBl. S. 237) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:
 
1.  In § 1 Absatz 2 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ ersetzt.
 
2. In § 5 Absatz 1 Satz 1 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ er-

setzt.

3.  Die Anlage zu § 5 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
 
„Anlage
(Zu § 5 Absatz 1 Satz 2)

IST IHRE HAUSNUMMER 
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für 
rasche Hilfe durch den Arzt oder den 
Rettungsdienst sein!
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Einteilung des Landes in Wahlkreise für die Wahlen zum Landtag  
von Baden-Würtemberg

Nr. Name Gebiet

1 Stuttgart I Vom Stadtkreis Stuttgart
die Stadtbezirke Birkach, Degerloch, Hedelfingen, Möhringen, Plieningen, Sillenbuch, Stuttgart-Mitte, Stutt-
gart-Nord, Stuttgart-Süd, Stuttgart-West, Vaihingen

2 Stuttgart II Vom Stadtkreis Stuttgart
die Stadtbezirke Bad Cannstatt, Botnang, Feuerbach, Mühlhausen, Münster, Obertürkheim, Stammheim, Stutt-
gart-Ost, Untertürkheim, Wangen, Weilimdorf, Zuffenhausen

3 Böblingen Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinden Aidlingen, Altdorf, Böblingen, Bondorf, Deckenpfronn, Ehningen, Gärtringen, Gäufelden, Grafe-
nau, Herrenberg, Hildrizhausen, Holzgerlingen, Jettingen, Leonberg, Magstadt, Mötzingen, Nufringen, Rennin-
gen, Rutesheim, Schönaich, Sindelfingen, Weil der Stadt, Weil im Schönbuch

4 Esslingen Vom Landkreis Esslingen
die Gemeinden Aichwald, Altbach, Baltmannsweiler, Deizisau, Denkendorf, Esslingen am Neckar, Hochdorf, Kön-
gen, Lichtenwald, Neuhausen auf den Fildern, Ostfildern, Plochingen, Reichenbach an der Fils, Wendlingen am 
Neckar, Wernau (Neckar)

5 Nürtingen Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinden Steinenbronn, Waldenbuch
Vom Landkreis Esslingen
die Gemeinden Aichtal, Altdorf, Altenriet, Bempflingen, Beuren, Bissingen an der Teck, Dettingen unter Teck, 
Erkenbrechtsweiler, Filderstadt, Frickenhausen, Großbettlingen, Holzmaden, Kirchheim unter Teck, Kohlberg, 
Leinfelden-Echterdingen, Lenningen, Neckartailfingen, Neckartenzlingen, Neidlingen, Neuffen, Notzingen, Nür-
tingen, Oberboihingen, Ohmden, Owen, Schlaitdorf, Unterensingen, Weilheim an der Teck, Wolfschlugen

6 Göppingen Landkreis Göppingen

7 Waiblingen Vom Rems-Murr-Kreis
die Gemeinden Alfdorf, Berglen, Fellbach, Kaisersbach, Kernen im Remstal, Korb, Leutenbach, Plüderhausen, 
Remshalden, Rudersberg, Schorndorf, Schwaikheim, Urbach, Waiblingen, Weinstadt, Welzheim, Winnenden, 
Winterbach

8 Ludwigsburg Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinde Weissach
Vom Landkreis Ludwigsburg
die Gemeinden Asperg, Ditzingen, Eberdingen, Gerlingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen, Kornwestheim, 
Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Oberriexingen, Remseck am Neckar, Schwieberdingen, Sersheim, Vai-
hingen an der Enz

9 Neckar-Zaber Vom Landkreis Heilbronn
die Gemeinden Abstatt, Beilstein, Brackenheim, Cleebronn, Flein, Güglingen, Ilsfeld, Lauffen am Neckar, Leingar-
ten, Neckarwestheim, Nordheim, Pfaffenhofen, Talheim, Untergruppenbach, Zaberfeld
Vom Landkreis Ludwigsburg
die Gemeinden Affalterbach, Benningen am Neckar, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, Bönnigheim, Erdmann-
hausen, Erligheim, Freiberg am Neckar, Freudental, Gemmrigheim, Großbottwar, Hessigheim, Ingersheim, Kirch-
heim am Neckar, Löchgau, Marbach am Neckar, Mundelsheim, Murr, Oberstenfeld, Pleidelsheim, Sachsenheim, 
Steinheim an der Murr, Tamm, Walheim

10 Heilbronn Stadtkreis Heilbronn
Vom Landkreis Heilbronn
die Gemeinden Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Eberstadt, Ellhofen, Eppingen, Erlenbach, 
Gemmingen, Gundelsheim, Hardthausen am Kocher, Ittlingen, Jagsthausen, Kirchardt, Langenbrettach, Lehren-
steinsfeld, Löwenstein, Massenbachhausen, Möckmühl, Neckarsulm, Neudenau, Neuenstadt am Kocher, Ober-
sulm, Oedheim, Offenau, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, Weinsberg, Widdern, Wüstenrot

11 Schwäbisch Hall 
– Hohenlohe

Hohenlohekreis
Landkreis Schwäbisch Hall

12 Backnang –
Schwäbisch
Gmünd

Vom Ostalbkreis
die Gemeinden Abtsgmünd, Bartholomä, Böbingen an der Rems, Durlangen, Eschach, Göggingen, Gschwend, 
Heubach, Heuchlingen, Iggingen, Leinzell, Lorch, Mögglingen, Mutlangen, Obergröningen, Ruppertshofen, 
Schechingen, Schwäbisch Gmünd, Spraitbach, Täferrot, Waldstetten
Vom Rems-Murr-Kreis
die Gemeinden Allmersbach im Tal, Althütte, Aspach, Auenwald, Backnang, Burgstetten, Großerlach, Kirchberg 
an der Murr, Murrhardt, Oppenweiler, Spiegelberg, Sulzbach an der Murr, Weissach im Tal

13 Aalen – Heiden-
heim

Landkreis Heidenheim
Vom Ostalbkreis
die Gemeinden Aalen, Adelmannsfelden, Bopfingen, Ellenberg, Ellwangen (Jagst), Essingen, Hüttlingen, Jagst-
zell, Kirchheim am Ries, Lauchheim, Neresheim, Neuler, Oberkochen, Rainau, Riesbürg, Rosenberg, Stödtlen, 
Tannhausen, Unterschneidheim, Westhausen, Wört

14 Karlsruhe-Stadt Stadtkreis Karlsruhe
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15 Karlsruhe-Land Vom Landkreis Karlsruhe
die Gemeinden Bretten, Dettenheim, Eggenstein-Leopoldshafen, Ettlingen, Gondelsheim, Graben-Neudorf, 
Karlsbad, Kraichtal, Kürnbach, Linkenheim-Hochstetten, Malsch, Marxzell, Oberderdingen, Pfinztal, Rheinstet-
ten, Stutensee, Sulzfeld, Waldbronn, Walzbachtal, Weingarten (Baden), Zaisenhausen

16 Rastatt Stadtkreis Baden-Baden
Landkreis Rastatt

17 Heidelberg Stadtkreis Heidelberg
Vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Dossenheim, Edingen-Neckarhausen, Eppelheim, Heddesheim, Hemsbach, Hirschberg an der 
Bergstraße, Ilvesheim, Ladenburg, Laudenbach, Schriesheim, Weinheim

18 Mannheim Stadtkreis Mannheim

19 Odenwald – 
Tauber

Main-Tauber-Kreis
Neckar-Odenwald-Kreis

20 Rhein-Neckar Vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Angelbachtal, Bammental, Dielheim, Eberbach, Epfenbach, Eschelbronn, Gaiberg, Heddesbach, 
Heiligkreuzsteinach, Helmstadt-Bargen, Leimen, Lobbach, Malsch, Mauer, Meckesheim, Mühlhausen, Neckar-
bischofsheim, Neckargemünd, Neidenstein, Nußloch, Rauenberg, Reichartshausen, Sandhausen, St. Leon-Rot, 
Schönau, Schönbrunn, Sinsheim, Spechbach, Waibstadt, Walldorf, Wiesenbach, Wiesloch, Wilhelmsfeld, Zuzen-
hausen

21 Bruchsal – 
Schwetzingen

Vom Landkreis Karlsruhe
die Gemeinden Bad Schönborn, Bruchsal, Forst, Hambrücken, Karlsdorf-Neuthard, Kronau, Oberhausen-Rhein-
hausen, Östringen, Philippsburg, Ubstadt-Weiher, Waghäusel
Vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Altlußheim, Brühl, Hockenheim, Ketsch, Neulußheim, Oftersheim, Plankstadt, Reilingen, Schwetzingen

22 Pforzheim Stadtkreis Pforzheim
Enzkreis

23 Calw Landkreis Calw
Landkreis Freudenstadt

24 Freiburg Stadtkreis Freiburg im Breisgau
Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Au, Bötzingen, Bollschweil, Breisach am Rhein, Ebringen, Ehrenkirchen, Eichstetten am Kaiser-
stuhl, Gottenheim, Horben, Ihringen, March, Merdingen, Merzhausen, Pfaffenweiler, Schallstadt, Sölden, Um-
kirch, Vogtsburg im Kaiserstuhl, Wittnau

25 Lörrach – Müll-
heim

Landkreis Lörrach
Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Auggen, Bad Krozingen, Badenweiler, Ballrechten-Dottingen, Buggingen, Eschbach, Hartheim am 
Rhein, Heitersheim, Müllheim, Münstertal/Schwarzwald, Neuenburg am Rhein, Staufen im Breisgau, Sulzburg

26 Emmendingen 
– Lahr

Landkreis Emmendingen
Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Ettenheim, Fischerbach, Friesenheim, Haslach im Kinzigtal, Hofstetten, Kappel-Grafenhausen, 
Kippenheim, Lahr/Schwarzwald, Mahlberg, Meißenheim, Mühlenbach, Ringsheim, Rust, Schuttertal, Schwanau, 
Seelbach, Steinach

27 Offenburg Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Achern, Appenweier, Bad Peterstal-Griesbach, Berghaupten, Biberach, Durbach, Gengenbach, 
Hohberg, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Lautenbach, Neuried, Nordrach, Oberharmersbach, Oberkirch, Offenburg, 
Ohlsbach, Oppenau, Ortenberg, Ottenhöfen im Schwarzwald, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, 
Schutterwald, Seebach, Willstätt, Zell am Harmersbach

28 Rottweil – 
Tuttlingen

Landkreis Rottweil
Landkreis Tuttlingen

29 Schwarzwald-
Baar

Schwarzwald-Baar-Kreis
Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Gutach (Schwarzwaldbahn), Hausach, Hornberg, Oberwolfach, Wolfach

30 Konstanz Landkreis Konstanz

31 Waldshut Landkreis Waldshut
Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Breitnau, Buchenbach, Eisenbach (Hochschwarzwald), Feldberg (Schwarzwald), Friedenweiler, 
Glottertal, Gundelfingen, Heuweiler, Hinterzarten, Kirchzarten, Lenzkirch, Löffingen, Oberried, St. Märgen, St. 
Peter, Schluchsee, Stegen, Titisee-Neustadt

32 Reutlingen Landkreis Reutlingen

33 Tübingen Landkreis Tübingen
Vom Zollernalbkreis
die Gemeinden Bisingen, Burladingen, Grosselfingen, Hechingen, Jungingen, Rangendingen
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34 Ulm Stadtkreis Ulm
Alb-Donau-Kreis

35 Biberach Landkreis Biberach
Vom Landkreis Ravensburg
die Gemeinden Aichstetten, Aitrach, Bad Wurzach, Kißlegg

36 Bodensee Bodenseekreis
Vom Landkreis Sigmaringen
die Gemeinden Herdwangen-Schönach, Illmensee, Pfullendorf, Wald

37 Ravensburg Vom Landkreis Ravensburg
die Gemeinden Achberg, Altshausen, Amtzell, Argenbühl, Aulendorf, Bad Waldsee, Baienfurt, Baindt, Berg, Ber-
gatreute, Bodnegg, Boms, Ebenweiler, Ebersbach-Musbach, Eichstegen, Fleischwangen, Fronreute, Grünkraut, 
Guggenhausen, Horgenzell, Hoßkirch, Isny im Allgäu, Königseggwald, Leutkirch im Allgäu, Ravensburg, Ried-
hausen, Schlier, Unterwaldhausen, Vogt, Waldburg, Wangen im Allgäu, Weingarten, Wilhelmsdorf, Wolfegg, 
Wolpertswende

38 Zollernalb –
Sigmaringen

Vom Landkreis Sigmaringen
die Gemeinden Bad Saulgau, Beuron, Bingen, Gammertingen, Herbertingen, Hettingen, Hohentengen, Inzigko-
fen, Krauchenwies, Leibertingen, Mengen, Meßkirch, Neufra, Ostrach, Sauldorf, Scheer, Schwenningen, Sigma-
ringen, Sigmaringendorf, Stetten am kalten Markt, Veringenstadt
Vom Zollernalbkreis
die Gemeinden Albstadt, Balingen, Bitz, Dautmergen, Dormettingen, Dotternhausen, Geislingen, Haigerloch, 
Hausen am Tann, Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, Ratshausen, Rosenfeld, Schömberg, Straßberg, Weilen 
unter den Rinnen, Winterlingen, Zimmern unter der Burg

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Begründung:
A. Allgemeiner Teil
Die Anzahl der Wahlkreise bestimmt die Höchstzahl der direkt zu 
wählenden Abgeordneten. Sie ist damit wesentlicher Faktor für die 
Maximalgröße des Landtags von Baden-Württemberg. Sie fungiert 
daher gleichsam als natürliche Bremse für die Anzahl der auszuglei-
chenden Überhangmandate. Die Anzahl der direkt zu wählenden 
Abgeordneten kann durch den zusätzlich hinzugekommenen Fak-
tor des Stimmensplittings durch die Einführung der Zweitstimme 
bei der Wahlrechtsreform vom 6. April 2022 zu einer erheblichen 
Aufblähung des Parlaments führen. Eine Reduktion der Anzahl der 
Wahlkreise für die Wahl zum 18. Landtag von Baden-Württemberg 
minimiert diese Gefahr in erheblichem Maße und stellt gleichzeitig 
die Arbeitsfähigkeit des Parlaments durch die unveränderte und 
bewährte Bewahrung der Sollgröße von 120 Abgeordneten sicher. 
Die Reduktion des Risikos einer Aufblähung gewährleistet damit, die 
entstehenden Kosten für die öffentlichen Haushalte in einem Rah-
men zu halten, der nicht unkalkulierbar durch das Wahlverhalten 
der Bevölkerung nach oben getrieben werden kann. Zudem würde 
die Arbeitsfähigkeit des Parlaments unter einer zu hohen Anzahl an 
Abgeordneten vielfältig leiden, beispielhaft sei der hohe Aufwand 
für zusätzlich benötigte oder umzustrukturierende Räumlichkeiten 
– etwa des Plenarsaals – sowie die Erstausstattung zusätzlicher Man-
datsträger mit den für die Mandatsarbeit notwendigen Arbeitsmit-
teln erwähnt. Die Reduktion der Anzahl der Wahlkreise und damit 
der erringbaren Direktmandate wirkt dem mit der bereits erfolgten 
Umstellung auf ein Zweistimmenwahlrecht hinzugekommenen Fak-
tor des Stimmensplittings als potenziellem Treiber der Parlaments-
größe entgegen, entlastet die öffentlichen Haushalte und stellt die 
Arbeitsfähigkeit des Parlaments sicher.
Die Sollgröße des Landtags von Baden-Württemberg bleibt durch 
den Gesetzentwurf unberührt weiterhin bei 120 Abgeordneten, 
kann diese aber nicht mehr in erheblichem Maße übersteigen.

B. Einzelbegründung
Zu Artikel 1 - Änderung des Landtagswahlgesetzes 
Zu Nummer 1
Die Anzahl der erringbaren Direktmandate korreliert dann positiv 
mit der Parlamentsgröße, wenn die stärkste Partei sehr viele Di-
rektmandate erringt, gleichzeitig aber ein Zweitstimmenergebnis 
erreicht, das zu weniger Mandaten führen würde als die Anzahl der 

gewonnenen Direktmandate. Die Differenz zwischen der dem Zweit-
stimmenergebnis entsprechenden Anzahl an errungenen Mandaten 
und der über diese Zahl hinausgehenden, direkt von dieser Partei 
gewonnenen Mandate nennt man Überhangmandate. Diese müs-
sen mit sogenannten Ausgleichsmandaten so lange bei den ande-
ren Parteien, die den Einzug in den Landtag geschafft haben, aufge-
füllt werden, bis die Mandatsverteilung dem Zweitstimmenergebnis 
entspricht. Wird die Anzahl an Direktmandaten verringert, führt das 
automatisch auch zu einer Verringerung des Risikos einer Vergröße-
rung des Parlaments. Dies ist das Ziel des Gesetzentwurfs.
Legt man die Ergebnisse der letzten Wahl zugrunde, die in einem 
Zweistimmenwahlrecht in Baden-Württemberg durchgeführt wurde 
– die Bundestagswahl am 26. September 2021 – und errechnet die 
Größe des Landtags anhand des Wahlverhaltens der Bevölkerung 
bei dieser Wahl und der Direktmandatsanzahl 70, ergibt sich daraus 
eine Parlamentsgröße von ca. 214 Abgeordneten bei einer Sollgrö-
ße des Landtags von 120. Legt man die Direktmandatsanzahl 38 zu-
grunde, ergibt sich aus dem Wahlverhalten der Bevölkerung am 26. 
September 2021 eine Parlamentsgröße von ca. 120, was der Sollgrö-
ße entspricht. Die Änderung der Anzahl der Direktmandate auf 38 
wird dadurch erreicht, dass der Zuschnitt der Wahlkreise durch die 
Übernahme der Struktur der 38 baden-württembergischen Bundes-
tagswahlkreise vorgenommen wird, für die je ein Bewerber direkt in 
den Landtag von Baden-Württemberg gewählt wird. Nummer 1 re-
gelt dabei die Anzahl der direkt zu wählenden Abgeordneten, Num-
mer 2 die Anzahl der Wahlkreise.

Zu Nummer 2
Die angestrebte Reduktion des Risikos einer Parlamentsaufblähung 
benötigt zwei Änderungen im Landtagswahlgesetz, da für die Re-
duktion der zu vergebenden Direktmandate auch die Reduktion 
der Wahlkreise vorgenommen werden muss, um pro Wahlkreis ein 
Direktmandat zu gewährleisten. Die beiden zur Änderung des Land-
tagswahlrechts hin zu einem Zweistimmenwahlrecht vom Landtag 
von Baden-Württemberg angehörten Sachverständigen haben 
die Reduktion der Wahlkreismandate empfohlen. Prof. Dr. Joachim 
Behnke konstatiert: „Ideal wäre eine Größe von ca. 40 Wahlkreisman-
daten.“
Der Gesetzentwurf berücksichtigt diese Empfehlung.

Zu Nummer 3
Der Gesetzentwurf stellt überdies sicher, dass eine komplizierte 
Entscheidungsfindung innerhalb der politischen Landschaft, wie 
ein potenzieller Wahlkreiszuschnitt aussehen müsste, nicht notwen-
dig wird, indem bereits bestehende Wahlkreise verwendet werden, 
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wenngleich für eine andere Wahl.
Die Reduktion der Wahlkreise auf 38 und die Übernahme der Zu-
schnitte der Bundestagswahlkreise führt mit einer sehr hohen Wahr-
scheinlichkeit dazu, dass die Zuschnitte bereits den Erfordernissen 
des Wahlrechts genügen, was die Höchstabweichungen in der An-
zahl der Wahlberechtigten betrifft.

Zu Artikel 2 - Inkrafttreten
Bereits die kommende Landtagswahl wird im Zweistimmenwahl-
recht erfolgen, weshalb die Reduktion der Wahlkreise auch bereits 
zur kommenden Wahl erfolgen sollte. Überdies müssen sich die Par-
teien für die Aufstellungen ihrer Kandidaten und Landeslisten vorbe-
reiten können. Das Inkrafttreten sollte deshalb rasch erfolgen.“

Todtmoos, den 18.April 2025 
gez. Marcel Schneider 
Bürgermeister

Aufgrund des Eintritts in den Ruhestand der aktuellen Stellen-
inhaberin ist die Stelle im
 

Organisationsamt (m/w/d)
 
bei der Gemeinde Todtmoos (ca. 2.100 Einwohner) zum nächst-
möglichen Zeitpunkt in Vollzeit zu besetzen.

Ihre Aufgabenschwerpunkte:
•  Organisationswesen (z. B. Regelung des Dienstbetriebes 

oder des Datenmanagement-systems)
• Grundbucheinsichtsstelle
•  Verwaltung und Bearbeitung von (Grundstücks-) Verträgen 

der Gemeinde
•  Vertretung Standesamt (Beurkundung von Geburten, Ster-

befällen und Eheschließungen, Durchführung von Ehe-
schließungen)

• Projektmanagement - Förderwesen 
• Ausbildungswesen
• Versicherungswesen
• Stellvertretende Protokollführung

Wir erwarten:
•  Ausbildung zum Bachelor of Arts – Public Management, Di-

plom-Verwaltungswirt (m/w/d) (FH) oder eine abgeschlos-
sene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r (m/w/d) 
oder eine vergleichbare Ausbildung, mit der Bereitschaft, die 
Fortbildung zum/r Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) zu 
absolvieren

• praktische Berufserfahrung in der öffentlichen Verwaltung
•  Bereitschaft zur Durchführung von Fort- und Weiterbildungen 
• Eigeninitiative, Organisations- und Verhandlungsgeschick
•  Zuverlässige, selbstständige und gewissenhafte Arbeits-

weise 
• Sehr guter Umgang mit den MS-Office-Anwendungen
•  Sehr gute kommunikative Fähigkeiten, gutes mündliches 

und schriftliches Ausdrucksvermögen
•  Sicheres und bürgerfreundliches Auftreten, Einfühlungsver-

mögen im Umgang mit dem Publikum

Unser Angebot:
• Eine Vergütung in Anlehnung an den TVöD
• Förderung bei externen Fort- und Weiterbildungen
•  eine abwechslungsreiche, herausfordernde und kreative Tä-

tigkeit in unserem schönen heilklimatischen Kurort
Bewerbungen von Personen mit Schwerbehinderung (m/w/d) 
werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen 
Unterlagen bis zum 20. April 2025 vorzugsweise per E-Mail 
an: sekretariat@todtmoos.net oder schriftlich an die Gemein-
deverwal-tung Todtmoos, Sekretariat, St.-Blasier-Str. 2, 79682 
Todtmoos. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Bürgermeis-
ter Marcel Schneider (sekretariat@todtmoos.net oder 
Tel.: 07674-848-22).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Die Gemeinde Todtmoos (ca. 2.100 Einwohner) sucht

ab dem 01. Juli 2025

eine/n Pächter/in (m/w/d)
für das

Restaurant "Bürgerstüble"
in der Wehratalhalle Todtmoos (50 Plätze)  

mit 2 Kegelbahnen und großer Freiterrasse
Wünschenswert wäre eine Hallenbewirtung bei Veranstaltungen.

Pacht nach Vereinbarung

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne 
Bürgermeister Marcel Schneider

(sekretariat@todtmoos.net oder Tel.: 07674/848-22)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

ENDE DES AMTLICHEN TEILS

HYDRANTEN 
IMMER 
FREIHALTEN!

HELFEN SIE MIT UND HALTEN SIE  
HYDRANTEN IMMER FREI!
Damit Hydranten im Ernstfall schnell gefunden 
werden können, ist es wichtig, dass die  
Hydrantenschilder immer gut sichtbar sind. 

Schneiden Sie deshalb bitte Bewuchs ab und  
schaufeln Sie im Winter keinen Schnee darüber. 

Außerdem sollten Sie beim Parken darauf achten, 
dass Sie mit Ihrem Fahrzeug nicht über einem 
Unterflurhydranten parken.
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INFORMATIONEN AUS DEM RATHAUS

Hinweis 
Am Mittwoch, den 30. April 2025, bleiben das Bürgerbüro, 
das Hauptamt, das Ordnungsamt, das Standesamt, das Se-
kretariat sowie das Organisationsamt am Vormittag auf-
grund einer internen Fortbildung geschlossen.
 
Ab 14:00 Uhr sind wir wieder wie gewohnt für Sie da.
 
Ihre Gemeindeverwaltung

Wichtige Änderung bei Passfotos ab  
1. Mai 2025
Ab dem 1. Mai 2025 tritt in Deutschland eine neue Regelung in 
Kraft: Für die Beantragung von Personalausweisen, Reisepässen 
und Aufenthaltstiteln werden ausschließlich digitale Passfotos 
akzeptiert. Gedruckte Fotos werden von den Behörden nicht mehr 
angenommen.  

Möglichkeiten, ein digitales Passfoto zu erstellen: Bei zertifizierten 
Fotografen oder Fotostudios.
Professionelle Fotografen können das Passfoto digital aufnehmen 
und über einen gesicherten elektronischen Weg direkt an die zu-
ständige Behörde übermitteln.  
Ihre Gemeindeverwaltung

Bewerbungsfrist für den  
Vereinssonderzuschuss 2026
Die Gemeinde gewährt einmal im Jahr einen Zuschuss in Höhe von 
1.000 Euro an einen Todtmooser Verein. Wir dürfen die Vereine auf 
die neue Antragsfrist für den Vereinssonderzuschuss aufmerksam 
machen.

Todtmooser Vereine, die den Vereinssonderzuschuss erhalten 
möchten, können sich bis spätestens 30. September um den Son-
derzuschuss des Folgejahres bewerben. Bei der Bewerbung soll an-
gegeben werden, wofür der Zuschuss verwendet wird. Wir bitten 
bei der Bewerbung auch zu beachten, dass Vereine, die bereits in 
den Genuss dieses Sonderzuschusses gekommen sind, in den dar-
auffolgenden zwei Jahren keinen Sonderzuschuss erhalten.
Ihre Gemeindeverwaltung

BAUSTELLENREPORT

Breitband
Die Firma Stoll wird voraussichtlich noch etwa drei Wochen im Kur-
parkweg tätig sein. Anschließend beginnt das Subunternehmen, 
die Firma Bajrami, in Kalenderwoche 11 mit den Arbeiten in der Zel-
lermoosstraße. Danach werden die Bauarbeiten im Scheibenfelsen-
weg fortgeführt.

MITTEILUNGEN ANDERER BEHÖRDEN

Wiedereinstieg: Jetzt komm ich!
Offenes Beratungsangebot für Frauen am 07.05.25 zwischen 
09:00 Uhr und 11:00 Uhr
Sie wollen beruflich durchstarten und vielleicht ganz neue Wege 
gehen?

Sie wissen aber nicht so richtig, wie Sie es anpacken sollen?
Die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt Sonja 
Schäfer (Tel. 07621/178-305) und Ninja Wildemann (Tel. 07621/178-
727) beraten Sie gerne unverbindlich und ohne vorherige Anmel-
dung.
Ort: Raum 3.42, Agentur für Arbeit Lörrach, Brombacher Str. 2, 79539 
Lörrach.

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft appelliert an 
Trennung von Papier und Pappe/Kartona-
ge auf den Recyclinghöfen
Waldshut-Tiengen, 09.04.2025 — Sortenreine Papiersammlun-
gen bedeuten höhere Erlöse für den Eigenbetrieb. Sie werden 
in Form niedrigerer Müllgebühren und einer kostenlosen Blau-
en Papiertonne an die Kunden weitergegeben. Damit dieses 
Angebot bestehen bleiben kann, bittet der Eigenbetrieb Ab-
fallwirtschaft um die richtige Trennung von Papier und Pappe/
Kartonage auf den Recyclinghöfen. 

Beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft fallen jedes Jahr verschiedene 
Kosten an, u.a. für die Müllsammlungen und die Lagerung von Müll. 
Weil Papier und Pappe/Kartonage aber recycelt werden können, 
erhält er für die gesammelte Menge Geld von den Firmen, die das 
Papier verwerten. Sie ist höher, wenn das Papier sortenrein abge-
holt werden kann, also rein weißes Papier oder rein braunes Papier, 
Pappe und Kartonage.

Ist das Papier gemischt, wie in der Blauen Tonne, muss es im Recy-
clingwerk sortiert werden. Denn bestimmte Produkte wie etwa hel-
les Druckerpapier können ausschließlich aus weißem Altpapier her-
gestellt werden. Umgekehrt werden dunkle Papiersorten wieder 
zur Produktion von dunklen Produkten wie Kartonagen verwendet.
Für die Trennung der Papiersorten fallen im Recyclingwerk zusätzli-
che Kosten an, wodurch der Erlös, den der Eigenbetrieb erhält, sinkt.

Da der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft keine Gewinne machen darf, 
gibt er Überschüsse in seiner Bilanz - beispielsweise durch höhere 
Erlöse bei der sortenreinen Abgabe von Papier – an seine Kunden 
weiter. Das bedeutet für die Bürger stabile Müllgebühren und u.a. 
eine kostenlose Blaue Tonne. Ziel ist es daher, möglichst viel Papier 
sortenrein an die Papierverwerter abzugeben. Damit das gelingt ist 
es jedoch notwendig, dass auf den Recyclinghöfen das Altpapier im 
Altpapier-Container und braunes Papier, Pappe sowie Kartonage 
von den Kunden im Kartonagen-Container entsorgt werden.

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns herzlich!
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Möchten Sie als Tagesmutter  
oder Tagesvater arbeiten? 
Dann informieren Sie sich unverbindlich bei einer Online-Infoveran-
staltung über die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson!
 
Um als Tagesmutter bzw. Tagesvater selbständig tätig zu sein, wird 
eine regelmäßige Teilnahme und der erfolgreiche Abschluss eines 
Qualifizierungskurses vorausgesetzt. Diese Qualifizierung wird vom 
Landratsamt Waldshut angeboten und ist für die Kursteilnehmen-
den kostenfrei.
 
Infoveranstaltung zur Qualifizierung 2025/26
Wann: Donnerstag, 15. Mai 2025
Uhrzeit: 19:00Uhr
Wo: Online via Webex
 
Um hierfür einen Zugangslink zu bekommen, 
können sich Interessierte unter 
KTP.Qualifizierung@landkreis-waldshut.de anmelden.
 
Weitere Informationen auf der Homepage des Landkreises unter
https://www.landkreis-waldshut.de/jugendamt/abteilungen/kin-
dertagesbetreuung/tagespflegepersonen/
 

FÜR SIE NOTIERT

Kronkorken 
Die Saison auf unserem Wohmobilstellplatz ist wieder gestartet. 
Ein der ersten Gäste auf dem Platz war Kalli Hinsch mit seiner Frau 
aus Norddeutschland. Er Unterstützt seit vielen Jahren die Aktion 
Pfötchen. Die Aktion „Pfötchen“ hat sich zur Aufgabe gemacht, 
Angehörige der Bundeswehr nach einem Auslandseinsatz mit ge-
sundheitlichen Folgen zu unterstützen. Mediziner sprechen von 
einer posttraumatischen Belastungsstörung, kurz  PTBS. Um Geld 
für diesen sozialen Zweck zu bekommen, nimmt Kalli Hinsch die in 
Todtmoos und in der Region gesammelten Kronkorken mit nach 
Hause, um sie dort bei einem Schrotthändler in bare Münze umzu-
wandeln. Das Geld spendet er dann an die Aktion Pfötchen. Viele 
Betriebe und Privatpersonen haben den Winter über wieder fleissig 
Kornkorken gesammelt und diese nun zum Betreiberpaar Manue-
la und Jochen Strutz gebracht. Es kamen rund 130 Kilo wertvolles 
Metall zusammen. Das entspricht in etwa einer Menge von rund 
70.000 Kornkorken. Unterstützt wird das Projekt neben Freunden 
und Bekannten von Familie Strutz und vom Stammtisch auf dem 
Wohnmobilstellplatz von folgenden Betrieben und Vereinen: Hotel 
Rößle, Bürgerstüble, Cafe Bockstaller, Schwarzwaldspitze, Schwarz-
waldverein Todtmoos, Bergstüble Altenstein, Knoblauchzehe Her-
rischried. Kalli Hinsch, links im Bild, zeigte sich überwältigt von der 
Hilfsbereitschaft von Menschen aus unserer Region.

Foto:  Andreas Böhm 

Wohnmobilstellplatz 
Unser beliebter Wohnmobilstellplatz An der Wehra in Todtmoos 
ist in die neue Saison gestartet. Die Betreiber Manuela und Jochen 
Strutz sind nun wieder für ihre Gäste bis Ende Oktober da. Zum 
Wohnmobilstellplatz mit
25 Plätzen gehört auch eine große Zeltwiese. Hier haben Wanderer, 
die etwa auf dem Schluchtensteig unterwegs sind, die Möglichkeit, 
kostengünstig zu übernachten. Die Infrastruktur des Platzes steht 
auch diesen Gästen in vollem Umfang zur Verfügung. Die Wanderer 
schätzen es sehr, nach einem anstrengenden Tag vor Ort duschen 
zu können. In einer kleinen Wein- und Vesperstube direkt am Platz 
können sich Wohnmobilisten und Wanderer stärken.

Foto:  Andreas Böhm 

Aktion Saubere Landschaft
Am vergangenen Samstag führte der Schwarzwaldverein Todt-
moos wieder eine Aktion Saubere Landschaft durch. Unterstützt 
wurde der dreistündige Arbeitseinsatz für die Umwelt von Mitglie-
dern unserer Jugendfeuerwehr und vielen freiwilligen Helfern aus 
der Einwohnerschaft. Sogar eine Urlauberin schloss sich der Gruppe 
an. Andreas Wagner teilte die zahlreichen Helfer ein. Ausgestattet 
mit Greifern, Eimern und Müllsäcken wurden neuralgische Punkte 
wie etwa Wanderparkplätze oder viel frequentierte Wanderwege 
angesteuert. Auch im Hauptort wurde Müll eingesammelt. Als Dan-
keschön gab es nach der erfolgreichen  Aktion ein Vesper.

Foto:  Andreas Böhm 

Zertifikat mit Prädikat berufundfamilie
Ausgezeichnet für optimale Arbeitsbedingungen in jeder 
Lebensphase 
DRV BW ist besonders familienfreundlich und hat noch mehr vor

Pressemitteilung
Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV BW) 
hat sich als besonders familienfreundliche Arbeitgeberin im März 
erneut das Zertifikat mit Prädikat zum audit berufundfamilie für 
weitere drei Jahre gesichert. Es steht für die besondere Anerken-
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nung langjähriger, nachhaltiger familien- und lebensphasenbe-
wusster Personalpolitik. Das Zertifikat mit Prädikat des Kuratoriums 
der berufundfamilie Service GmbH gilt als Qualitätssiegel für eine 
strategisch angelegte Vereinbarkeitspolitik.

„Es ist ein großer Erfolg, dass die DRV BW als Arbeitgeberin seit 2012 
mit dem Zertifikatslogo des audit berufundfamilie für ihre tollen fa-
milienbewussten Maßnahmen ausgezeichnet ist“, erklärt Gabriele 
Prestel, DRV BW-Gleichstellungsbeauftragte. „Das bestätigt unse-
re intensiven Bemühungen, unseren Mitarbeitenden – Frauen wie 
Männern – maßgeschneiderte Maßnahmen für die Vereinbarung 
von Beruf und Familie anzubieten.“ Ein wichtiger Baustein für Frau-
en sei das Wiedereinstiegsprogramm nach der Familienpause, wel-
ches die Mitarbeiterinnen unterstützt und weitere Karriereschritte 
in der Zukunft ermöglicht. 

DRV BW setzt auf besondere Angebote für Mitarbeitende
In den vergangenen Jahren hat die DRV BW ihre Angebote konti-
nuierlich verfeinert, um noch passgenauer die individuell benötigte 
Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben zu ermöglichen. 
Dabei wurden die Bereiche flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, viel-
fältige Teilzeitmodelle, Eltern-Kind-Arbeitszimmer oder auch das 
umfassende betriebliches Gesundheitsmanagement in den Fokus 
genommen. „Künftig soll das Thema Vereinbarkeit in der Unterneh-
menskultur noch weiter gestärkt und um das Thema Vielfalt ergänzt 
werden“, sagt Gleichstellungsbeauftragte Prestel mit Blick in die Zu-
kunft.

Neben diesen Pluspunkten bietet eine Ausbildung oder Tätigkeit 
bei der DRV BW weitere Vorteile: Sie ist zukunftssicher, anspruchs-
voll und abwechslungsreich. Regelmäßig starten Auszubildende 
an den Standorten Karlsruhe und Stuttgart sowie neue Mitarbei-
tende für verschiedene Tätigkeiten an mehreren Dienstorten in Ba-
den-Württemberg.

Gelebte Vielfalt in der Rentenversicherung
Vor über zehn Jahren hat sich die DRV BW der Unternehmensiniti-
ative „Charta der Vielfalt“ angeschlossen und setzt damit ein Zei-
chen für mehr Toleranz in der Arbeitswelt. „Wir freuen uns über 
Bewerbende, die die Vielfalt in unserem Unternehmen bereichern“, 
sagt Gabriele Prestel. „Schon heute beschäftigen wir Mitarbeitende 
aus 38 Nationen. Diversität zielt jedoch nicht nur auf Herkunft oder 
Sprache ab. Vielmehr sind unterschiedliche Mitarbeitenden ein 
Spiegelbild der Gesellschaft und ein Gewinn für jede Belegschaft.“ 
Daraus abgeleitet ist ein wertschätzender und vorurteilsfreier Um-
gang miteinander – unabhängig von Alter, Religion oder Weltan-
schauung, Beeinträchtigungen, sexueller Orientierung, Geschlecht 
und Identität – in der DRV BW gelebte Normalität.

Mehr Informationen zur DRV BW als Arbeitgeberin und Stellenange-
bote finden Interessierte unter www.drv-bw.de/karriere
Informationen über die Ausbildungs- und Studiengänge bei der 
DRV BW gibt es unter www.kluge-koepfe-fuer-die-rente.de
 

BERATUNG UND HILFE

Deutsche Rentenversicherung  
Baden-Württemberg 
Der nächste Rentensprechtag findet am

Dienstag, 6. Mai 2025
statt.

Die Sprechstunden finden von 14:00 bis 17:30 Uhr im Rathaus in 
Todtmoos statt.

Beraten werden können Versicherte der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund, der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg 
und der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See.

Um eine schnelle und vollständige Auskunft zu ermöglichen, halten 
Sie am besten sämtliche Rentenauskünfte, Versicherungsverläufe, 
Nachweise wie Gesellenbrief, Lehrzeugnis, Geburtsurkunde der 
Kinder und dergleichen bereit.
 
Für Rentenanträge bitten wir die Rentenunterlagen, die Bankver-
bindung mit IBAN-Nummer, die Steueridentifikationsnummer, den 
Personalausweis und Ihre Krankenversichertenkarte mitzubringen.
 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin, Telefon 07674/848-21, Bür-
gerbüro Todtmoos
 
 
Pflegestützpunkt –  
Informationen und individuelle  
Beratung rund um das Thema 
Pflege
Außensprechstunde im Rathaus Todtmoos:
Montag, den 05.05.2025 von 08:30 Uhr bis 10:30 Uhr
Bitte beachten Sie, dass Termine nur nach vorheriger Vereinbarung 
stattfinden.
Die zuständige Beraterin ist Frau S. Schlageter
Terminvereinbarung unter Tel. Nr.: 07751/86-4290 oder per E-Mail: 
simone.schlageter@landkreis-waldshut.de

TOURIST-INFORMATION

Osterpark eröffnet!
Ein herzliches Dankeschön an alle fleißigen Helfer von Aktives Todt-
moos, die den Osterpark so bunt und fröhlich gemacht haben!
 
Kinder Osterrätsel mit Gewinnspiel
Während der gesamten Osterpark-Zeit könnt ihr bei unserem Os-
terrätsel mitmachen – tolle Preise warten auf euch! Einfach vor-
beischauen, miträtseln und gewinnen!
Wir wünschen allen wunderschöne und erholsame Ostertage – 
voller Freude, Lachen und Frühlingssonne!
 
Karfreitag, 18.04.2025
Schwarzwaldspitze: - geschlossen -
Samstag, 19.04.2025, 19:00 Uhr
Ü40 Party in der Schwarzwaldspitze mit DJ Helmi und DJ Borti
„Das Beste aus den letzten 4 Jahrzehnten,“ es sind auch Gäste unter 
40 Jahren herzlich willkommen.
Kultur-Event-Location Schwarzwaldspitze
Mit Todtmooser Gästekarte Eintritt: Frei, bei Sonderveranstaltun-
gen Eintritt: Ermäßigt

Sonntag, 20.04.2025, 11:00 Uhr
Lustige Ostereiersuche im Osterpark im Alten Kurpark
Freuen Sie sich auf einen zauberhaften Tag voller Spaß und Unter-
haltung für die ganze Familie.
1. Eine faszinierende Zaubershow für Groß und Klein
2. Kreatives Basteln rund um das Osterfest
3. Ostereiersuche
4. Leckere Bewirtung mit herzhaften und süßen Köstlichkeiten
Kommen Sie vorbei und genießen einen unvergesslichen Tag im 
Osterpark!
 
Sonntag, 21.04.2025, 15:30 Uhr
Führung durch die Wallfahrtskirche „Unserer Lieben Frau“
Die Wallfahrtskirche und das Pfarrhaus prägen als bedeutende 
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Bauwerke das malerische Ortsbild von Todtmoos. Eine familienge-
rechte Führung durch die Kirche bietet die Gelegenheit, die reiche 
Geschichte und die kunstvolle Gestaltung der Kirche zu entdecken.
Führung: Frau Gertrud Freitag
Treffpunkt: Vor dem Kircheingang, Kirchbergstraße 10
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eintritt: frei

Sonntag, 20.04.2025, 20:00 Uhr
Traditionelles Osterkonzert der Trachtenkapelle Todtmoos e.V. 
in der Wehratalhalle
Freuen Sie sich auf ein unterhaltsames Blasmusikkonzert mit der 
Trachtenkapelle Todtmoos. Traditionelle und moderne Klänge und 
original Todtmooser Trachten werden Sie begeistern.
Einlass: 19:00 Uhr
Eintritt: 7,00€
 
Dienstag, 22.04.2025, 15:00 Uhr
Schwarzwälder Kirschtorten Seminar im Café Zimmermann
Lernen Sie bei einem der beliebten Backkurse im Café Zimmermann 
wie man eine Schwarzwälder Kirschtorte backt. Natürlich darf die 
weltberühmte Köstlichkeit im Anschluss an den theoretischen Kur-
steil auch probiert werden.
Kosten: 17,50 € inkl. eine Tasse Heißgetränk, ein Stück Schwarzwäl-
der Kirschtorte sowie einem Rezept
Anmeldung: bis Montag 17:30 Uhr im Café Zimmermann unter Tel.: 
07674/ 90570 oder per Mail: info@cafe-zimmermann-todtmoos.de
 
Mittwoch, 23.04.2025, 15:30 Uhr
Vorführung mit dem Glasbläser Reinhard Börner
Der Glasbläser Reinhard Börner zaubert aus Glasröhren und 
Glasstäben künstlerische Gebrauchs- und Dekorationsgegenstän-
de, kleine Gefäße und vieles mehr. Dabei entstehen durch ständiges 
Drehen über der Flamme, sowie durch das blasen und ziehen, wun-
derschöne Kunstwerke. Ort: Museum Heimethus, Murgtalstraße 15, 
79682 Todtmoos, Preis: Erw. 3,- €, mit Todtmooser Gästekarte 1,50 €

Infos von der Tourist-Information
Minigolfplatz Todtmoos!
Ab sofort täglich bei schönem Wetter ab 14.00 Uhr geöffnet
Bei ungünstiger Witterung (Regen, Kälte, Starkwind) bleibt der 
Platz geschlossen!
 
Deutschland schönste Wanderwege
Bei der Publikumswahl „Deutschlands Schönster Wanderweg 2025“ 
des Wandermagazins sind zwei Wanderwege aus dem Landkreis 
Waldshut nominiert: 
• Albsteig
• Bernauer Hochtalsteig
Die Abstimmung läuft noch bis zum 30. Juni 2025. Interessierte kön-
nen online im Wahlstudio des Wandermagazins abstimmen: wan-
dermagazin.de/wahlstudio.
Alternativ ist eine Stimmabgabe auch bei uns auf der Tourist-Infor-
mationen möglich.   
Mit Ihrer Teilnahme an der Abstimmung unterstützen Sie nicht nur 
die regionalen Wanderwege, sondern haben auch die Chance, mo-
natlich hochwertige Preise zu gewinnen.  
 
Ein Stück Todtmooser Geschichte
kann im Buch von Sepp Zimmermann gelesen werden.
Das Buch gibt es zum Kauf bei der Touristinformation, Kosten: 25,- €

Hinweis: Bitte Meldescheine vom März 2025 an der Tourist-In-
formation abgeben.

Die Imagebroschüre „Auszeit“ und Scan-Mich Karten zu verschiede-
nen Freizeitangeboten in der Ferienwelt Südschwarzwald sowie der 
Fahrplan Freizeitbusse im Südschwarzwald sind ab sofort bei uns 
auf der Tourist-Information erhältlich.
 
Öffnungszeiten der Tourist-Information:
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9:00-12:00 Uhr
Dienstag von 14:00-17:00 Uhr

Termine gerne nach Absprache auch außerhalb unserer Öffnungs-
zeiten
 
Folgen Sie uns auf
Instagram: Todtmoos_suedschwarzwald
Facebook: Todtmoos Südschwarzwald

AQUIHL - HALLENBAD GÖRWIHL

Kirchgrund 9, 79733 Görwihl, Telefon  07754/351
 
Öffnungszeiten
Montag:  07.00 – 08.30 Uhr (an Schultagen)
  15.00 – 21.00 Uhr
Dienstag: Badegruppen    
Mittwoch: 15.00 – 21.00 Uhr
Donnerstag: Badegruppen
Freitag:  16.00 – 20.00 Uhr
Samstag:  14.00 - 19.00 Uhr (letzter Einlass um 17 Uhr)
Sonn- und Feiertage: 14.00 - 19.00 Uhr 
   (letzter Einlass um 17 Uhr)

Die Badestunden für Kleinkinder sind Montag und Mittwoch von 
15 - 16 Uhr.
 
An folgenden Feiertagen ist das Hallenbad geschlossen:
18.04.2025 (Karfreitag),20.04.2025 (Ostersonntag)
01.05.2025 (Tag der Arbeit),29.05.2025 (Christi Himmelfahrt)
08.06.2025 (Pfingstsonntag),19.06.2025 (Fronleichnam)
01.11.2025 (Allerheiligen)
24.12.2025 (Heiligabend),
25.12.2025 (1. Weihnachtstag),
31.12.2025 (Silvester)
01.01.2026 (Neujahr)

HALLENBAD HERRISCHRIED

Geschlossen!

REVITALBAD ST. BLASIEN-MENZENSCHWAND

In d. Friedrichsruhe 13, 79837 St. Blasien, Telefon: 07675 929104
 
Öffnungszeiten
• Bad: Montag bis Freitag: 14 bis 21 Uhr; Samstag und Sonntag: 12 

bis 21 Uhr
• Sauna: Montag bis Freitag: 14 bis 21 Uhr (Mittwochs ab 17 Uhr: 

nur Damensauna); Samstag und Sonntag: 12 bis 21 Uhr
• Therapien und Anwendungen finden nach Vereinbarung statt
 
• Achtung: Geänderte Öffnungszeiten in den Osterferien:

• vom 14.04.25 bis 25.04.25 ist das Revital Bad von 12:00 - 
21:00 Uhr geöffnet.

 

DIE BÜCHEREI

LESEN STÄRKT DIE SEELE – Voltaire
Liebe Kinder, Jugendliche und Erwachsene,
wir haben für Dich und Sie geöffnet!
 
Montags von 17.00 bis 18.30 Uhr   UND 
jeden 1. Freitag im Monat von 16.00 bis 17.30 Uhr, auch in der 
Ferienzeit.
Im Pfarrzentrum, Grüntalstr. 2, 79682 Todtmoos 
Telefon: 07674/920882; Email: die.buecherei@gmx.de
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Der Medienbestand wird regelmäßig aktualisiert und erneuert und 
das Angebot den Wünschen und Bedürfnissen der Leser*innen an-
gepasst. Unser Schwerpunkt liegt bei Belletristik und Sachbüchern, 
es werden außerdem zahlreiche DVDs, Hörspiele, Zeitschriften (z.B. 
Stiftung Warentest), Gesellschaftsspiele, Comics und zahlreiche To-
nies angeboten.
 
Wir freuen uns über Ihren/Euren Besuch und natürlich über neue 
Leser*innen!    
Gäste, die länger als eine Woche in Todtmoos verweilen, sind auch 
herzlich eingeladen.
 
Ihr Bücherei-Team
 

FREIBAD AQUA TREFF

Der Start in die Badesaison im Todtmooser Schwimmbad "Aqua-
Treff" steht bald bevor. Christian Patarcic, Inhaber der Firma Nelony 
Cleanservice und Bädermanagement aus Schönau, wird zusammen 
mit seinen Angestellten im Wechsel für das Freibad zuständig und 
vor Ort sein. Herr Patarcic war sechs Jahre lang Betriebsleiter im Frei-
bad in Schönau. Inzwischen hat er sich mit seiner Firma selbststän-
dig gemacht.
Der Leiter unseres Bauhofes, Siegfried Opfer, kennt sich mit der 
Technik unseres Bades sehr gut aus, und steht dem Team als An-
sprechpartner zur Verfügung. Für den Betrieb des Schwimmbadki-
osk konnte erneut Frau Sabine Keuneke-Grötz gewonnen werden. 
Sie hatte den Kiosk bereits in der vergangenen Saison mit Erfolg 
geführt und verwöhnt die Gäste gerne wieder mit selbstgemachten 
Köstlichkeiten. Das Freibad AquaTreff hat auch in diesem Jahr wie-
der die ganze Woche über komplett geöffnet in der Zeit von 10.00 
Uhr bis 18:30 Uhr. Der Saisonstart ist für den 24. Mai geplant. Das 
Eintrittssystem für den AquaTreff wird ab dieser Saison digitalisiert. 
Weitere Informationen hierzu werden bekannt gegeben. 
 

Foto:  Andreas Böhm 

MINIGOLFPLATZ

Öffnungszeiten Minigolfplatz  
Montag-Sonntag    von 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr Sonntag    
      ( letzte Schlägerausgabe ist 20.30 Uhr )
 
Bei Regen, Starkwind und Kälte bleibt die Minigolfanlage geschlossen.

HEIMATMUSEUM

Kommen Sie vorbei!
Unser Heimatmuseum „Heimethus“ lädt Sie auf eine Zeitreise ein. 
Bei einem Rundgang durch das uralte Schwarzwaldhaus können Sie 
nachspüren, wie die Menschen in früherer Zeit lebten und arbeite-
ten.

Öffnungszeiten ganzjährig:
Mittwoch, Freitag, Sonn- und Feiertage 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr
 
Heimatmuseum „Heimethus“, Murgtalstraße 15, 79682 Todtmoos,
Telefon: +49(0)7674/8870 (während der Öffnungszeiten)

SCHAUBERGWERK-HOFFNUNGSSTOLLEN

Das Besucherbergwerk „Hoffnungsstollen“ 
ist vom 01. November bis 30. April geöffnet:
Samstag, Sonntag und an Feiertagen,
14:00 Uhr bis 17:00 Uhr (Letzter Einlass 16:30 Uhr) geöffnet.
 
Die gesamte Grubenanlage ist familienfreundlich hergerichtet, so 
dass auch Familien mit Kleinkindern Zugang haben.
Gruppenführungen können bei der Tourist-Information Todtmoos 
gebucht werden, tourist-info@todtmoos.net.
Der Tiefstollen kann auch von Rollstuhlfahrern besichtigt werden.
 
Ihr Ansprechpartner im Bergwerk ist Herr Ludwig Müller
 
 

SCHULEN UND FORTBILDUNG

AUS- UND FORTBILDUNGEN

Digitale Sprechstunde
Jeden 1. Freitag im Monat im Café am Hans-Fräulin-Platz (Begeg-
nungsstätte) in Zell und jeden 3. Freitag im Monat in der Senioren-
akademie Hochrhein-Wiesental, Constanze-Weber-Gasse 1 in Zell, 
jeweils zwischen 9.30 und 11:00 Uhr.

Die digitale Sprechstunde ist ein Angebot für Seniorinnen und Se-
nioren.

Egal, ob Computer, Smartphone oder Tablet. Als Digital Kompass 
Standort unterstützen wir Sie im Umgang mit digitalen Medien, 
Geräten und Anwendungen. Wir helfen Seniorinnen und Senioren 
dabei, digitale Dienste auszuprobieren und einen sicheren Umgang 
mit dem Internet und den Geräten zu erlernen. Bringen Sie gerne 
ihre digitalen Geräte für ihre persönlichen Fragen mit.
Dies ist für Sie alles kostenfrei, da unser Digitallotsenteam auf eh-
renamtlicher Basis arbeitet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
 
Bei Fragen erreichen Sie die Seniorenakademie unter 07625/9188371 
oder digital-kompass@seniorenakademie-hw.de
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Weiterbildung Sozialfachwirt/in – für mehr Lei-
tungskompetenz in sozialen Einrichtungen
Infoveranstaltung am Dienstag, den 29.04.2025 um 17.30 Uhr 
Pädagogische Fachkräfte in Kitas, verstärkt auch in der Schulbetreu-
ung oder von Wohngruppen in der Behindertenhilfe übernehmen 
Führungsaufgaben.
Unterstützung für diese anspruchsvolle Aufgabe bietet die Weiter-
bildung Sozialfachwirt/in im IKS Institut für Bildung und Manage-
ment seit 25 Jahren ein mit 16 Wochenenden (freitagnachmittags 
und Samstag) zeitlich überschaubares Angebot dazu.
Die nächste Weiterbildung startet am 26. September. Schon heute 
findet dazu eine Infoveranstaltung am Dienstag, den 29.04.2025 um 
17.30 Uhr vor Ort in Zell oder Online zugeschaltet statt. 
Für die Online-Zuschaltung melden Sie sich bitte per Mail an. 
Anmeldung und weitere Informationen: 
IKS Institut für Bildung und Management, Zell i. W., Constanze-We-
ber-Gasse 1. Tel. 07625/918837-0, www.iks-zell.de, info@iks-zell.de.
 

Fortbildung für Zusatzkräfte in der Kita Start 
29.4.2025
Fachkräftemangel in den Kitas führt dazu, dass zusätzliche 
Kräfte zur Unterstützung der Fachkräfte eingestellt werden. 
Für ein erstes Basiswissen bietet das IKS in Zell eine viertägige 
Fortbildung an. 
Die Seminartage sind am 29.4.; 14.5.; 28.5 und 4.6.2025 jeweils 
von 8.30 bis 16.00 Uhr. 
Anmeldungen sind und weitere Informationen: 
IKS Institut für Bildung und Management, Zell i. W. Tel. 
07625/918837-0, www.iks-zell.de, info@iks-zell.de.

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

SEELSORGEEINHEIT TODTMOOS-BERNAU

Freitag 18.04. Karfreitag
6:30 Uhr Frühschicht
9:00 Uhr Beichtgelegenheit bis 10:00 Uhr
11:00 Uhr Kreuzweg für Kinder
15:00 Uhr Liturgie vom Leiden und Sterben Christi, gestaltet mit der 
Marienkantorei –
anschl. Beichtgelegenheit
Samstag 19.04.
16:00 Uhr Probe Ministranten für die Osternacht
21:00 Uhr Feier der Osternacht, gestaltet mit dem Kirchenchor, Ker-
zenverkauf durch die
Ministranten
Sonntag 20.04. Ostersonntag
9:00 Uhr Rosenkranz
9:30 Uhr Festgottesdienst für die Seelsorgeeinheit und Wallfahrer
11:00 Uhr Festgottesdienst
15:00 Uhr Feierliche Ostervesper
Montag 21.04. Ostermontag
9:00 Uhr Rosenkranz
9:30 Uhr Hl. Messe für die Seelsorgeeinheit und Wallfahrer
11:00 Uhr Hl. Messe, gestaltet mit der Marienkantorei, Anna Niem, 
Iris Tjoonk und Michael
Otto. Besondere Gestaltung und Verabschiedung von Iris Tjoonk
15:30 Uhr Kirchenführung Wallfahrtskirche

Dienstag 22.04.
KEINE Hl. Messe
Mittwoch 23.04.
8:30 Uhr Beichtgelegenheit und Rosenkranz
9:00 Uhr Hl. Messe
Donnerstag 24.04.
16:00 Uhr Probe Erstkommunion
18:30 Uhr Rosenkranz für den Frieden
19:00 Uhr Hl. Messe
Freitag 25.04.
8:30 Uhr Beichtgelegenheit und Rosenkranz
9:00 Uhr Wallfahrtsmesse anschl. Aussetzung und Barmherzigkeits-
rosenkranz für den
Frieden
15:00 Uhr Beichtgelegenheit
16:00 Uhr Probe und Beichte Erstkommunion

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE TODTMOOS

Gottesdienste:
Karfreitag, 18.04.2025 
10:00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl
 (Diakon Jürgen Bendig)
 
Ostersonntag, 20.04.25 
06:00 Uhr  Auferstehungsfeier mit Osterfeuer ab 05:45 Uhr
  und anschließendem Osterfrühstück
  (Diakon Jürgen Bendig)
 
Sonntag, 27.04.2025 
Wir laden zum ev. Gottesdienst um 10:30 Uhr in Höchenschwand ein.
Höchenschwand – Johanneskirche, Hebelweg 3, 79862 Höchen-
schwand; www.ev-kirche-hoechenschwand.de
 
Veranstaltungen:
Gründonnerstag, 17.04.2025
18:30 Uhr Andacht „Kirche des guten Hirten“ mit anschließendem 
gemeinsamen Maultaschenessen im Gemeindesaal.

Wochenspruch:
„Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewig-
keit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle“

(Offenbarung des Johannes, Kapitel 1, 18)

VEREINSNACHRICHTEN

Verein für Studium und Praxis des Tibetischen Buddhismus
Mühlematt 5, 
79682 Todtmoos-Au

Ein Tag der Stille im buddhistischen Zentrum KCL e.V.
Karfreitag, 18.04.2025 - 10h bis ca. 17h

Kurze Einführung in die stille Meditation und eine daran an-
schließende Stille Wanderung, angeleitet und begleitet von 
Ulrike Gau.
Der Kurs ist kostenfrei.
Herzlich Willkommen!

Anmeldungen bitte an: news@kcl-todtmoos.de  
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AKTIVES TODTMOOS

FÖRDERVEREIN KINDERGARTEN UND SCHULE TODT-
MOOS E.V.

HOCHKOPFGEISTER MOOSGUMPER E. V.

Schrottsammlung der Hochkopfgeister-Moosgumper
Am Samstag, 10.Mai 2025 ab 08:00 Uhr führen die Hochkopfgeis-
ter-Moosgumper ihre jährliche Schrottsammlung durch.
Gesammelt werden alle Arten von Altmetallen wie zum Beispiel:
• Töpfe und Pfannen
• defekte Fahrräder
• ausgediente Herde
• Wasch- und Spülmaschinen
Bitte beachten:
• Kühlgeräte und Elektroschrott wie Computer und Fernsehge-

räte können leider nicht mitgenommen werden. Dafür steht im 
Recyclinghof ein geeigneter Container bereit.

• Personen mit Unterstützungsbedarf können ihren Schrott di-
rekt aus dem Haus abholen lassen. Eine Voranmeldung ist dafür 
erforderlich.

Kontakt für die Anmeldung: Jörg Zimmermann  0160-931 622 80
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Ihre Hochkopfgeister-Moos-
gumper e. V.
 

SCHWARZWALDVEREIN E. V.

SV TODTMOOS

Hammer im Spitzenspiel. Vom zuletzt gegen Karsau bemängelten 
Spielverlauf war am Wochenende gegen den Tabellenführer SV 
Weil 2 nichts mehr zu sehen. Von Spielbeginn bis Ende eine star-
ke Teamleistung, wunderbare Passstafetten und zweikampfstarke 
Defensivleistung. Das anspruchsvolle Fußballerherz ließ nichts zu 
wünschen übrig. Am Ende belohnten wir uns somit mit einem 6:1 
Heimsieg. Nichtsdestotrotz wissen wir wo wir in der Tabelle stehen 
und dass es noch ein langer Weg zum Klassenerhalt sein wird.
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Herren: 
Ergebnisse:
Samstag, 12.04.2025 - 18:30 Uhr | Herren | 1. Kreisliga (A)
SV Todtmoos - SV Weil 2 (6:1) Torschützen: Adrian M. (4); Raphael M. 
; Tobias W.

Nächste Spiele:
Samstag, 19.04.2025 - 15:00 Uhr | Herren | 1. Kreisliga (A)
SV Eichsel - SV Todtmoos

Samstag, 26.04.2025 - 17:00 Uhr | Herren | 1. Kreisliga (A)
TuS Lörrach-Stetten 2 - SV Todtmoos

Weitere Informationen und Neuigkeiten finden sich auf unseren 
weiteren Portalen, schaut vorbei!
fussball.de - SV Todtmoos
fupa.net - SV Todtmoos
Instagram - svtodtmoos

TRACHTENKAPELLE TODTMOOS

Trachtenkapelle Todtmoos e.V.
Traditionelles Osterkonzert am Ostersonntag

Liebe Musikfreunde, Einheimische und Gäste,
am 20. April 2025 um 20.00 Uhr findet das traditionelle Osterkonzert 
der Trachtenkapelle Todtmoos e.V. in der Wehratalhalle in Todtmoos 
statt. 
Zu unserem Jahreskonzert möchten wir Sie recht herzlich einladen. 
Wochenlang haben wir hart an den neuen Musikstücken gearbeitet 
und gefeilt. Viel Fleiß, Elan und Freude haben wir in unser neues 
und abwechslungsreiches Programm gesteckt und freuen uns nun, 
Ihnen dies am Ostersonntag präsentieren zu dürfen. Ebenso möch-
ten wir Ihnen unseren neuen Dirigenten Raimund Kraml vorstellen.

Es wäre uns eine große Freude, wenn wir Sie bei uns begrüßen dürf-
ten und hoffen Ihnen einen unterhaltsamen Abend bieten zu kön-
nen, den wir auch in diesem Jahr ab 19.00 Uhr bei einem Glas Sekt 
beginnen möchten

Ihre Trachtenkapelle Todtmoos
 

VDK ORTSVERBAND

VdK Ortsverband Wehr-Öflingen ( mit Todtmoos)
Am 25. April gibt es wieder einen Hock in Wehr, dieses Mal im Vi-
etn.-China Restaurant in der Merianstrasse ( bei der evang.Kirche). 
Falls Sie einen Ausflug nach Wehr machen wollen , wir treffen uns um 
18 Uhr ( dann ist es noch hell auf der Heimfahrt....).

Am 23. Mai machen wir einen Ausflug an den Bodensee. Wir fahren 
nach Konstanz ins " Sealife" ein riesiges Aquarium. Nach dem Besuch 
dort ist Zeit für einen Bummel am See oder in der Innenstadt. Am 
Spätnachmittag fahren wir wieder Richtung Wehr und kehren unter-
wegs zum Abendessen ein, so sind wir gegen 20.30 Uhr wieder in 
Wehr. Die Buskosten übernimmt der Verband, Eintritt ( 14 Euro, Grup-
penpreis) und persönliche Verpflegung muss jeder selber tragen.
Anmeldungen ab sofort bei Helga Heuschmid-Keiper ( 07762/809342 
) oder mail: helgaheuschmid@aol.com
Sollten Sie Schwierigkeiten haben nach Wehr zu kommen, melden 
Sie sich auch bei der angegebenen Telefonnummer oder bei Andrea 
Schlageter,Todtmoos ( Tel. Todtmoos 8240) .

AUS DEN NACHBARGEMEINDEN

Kinder- und Nachtflohmarkt in Feldberg 
Am Samstag, 10. Mai 2025, lädt der Elternbeirat der Grundschule 
Feldberg wieder zum Kinder- und Nachtflohmarkt ein:

14–16 Uhr: Kinderflohmarkt mit Spielzeug, Büchern, Kleidung, Po-
nyreiten, Feuerwehrshow und Kuchenverkauf.
Ab 18 Uhr: Nachtflohmarkt mit Livemusik, Weinlaube und Bewir-
tung.
Standreservierung unter Tel. 01515 566 9660 
(ab 14:00 Uhr) oder per E-Mail an susi@jhaber-
stroh.de.
Mehr Infos auf den Social Media Kanälen der 
Gemeinde Feldberg oder unter www.feldberg.
org > Aktuelles > Gemeindenachrichten
Oder ganz bequem den QR-Code scannen!
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WAS SONST NOCH INTERESSIERT 

THEATER-FREIBURG-ABO   2025
Termine:
1.  RAUFLUST, Schauspiel/H.Fritsch  25.05. 2025
2. LE ROI CAROTTE, Operette/Offenbach 22.06. 2025
THEATERRING TODTMOOS
Gertraude Mittelsteiner, Tel.:  07674-8147

Der Ortsverband informiert:
Sozialverband VdK Baden-Württemberg e.V.
Jetzt anmelden: SBV-Konferenz am  
9. Juli 2025 in der Harmonie Heilbronn
„Chancen schaffen, Teilhabe fördern!“ ist das Motto der diesjährigen 
SBV-Konferenz, der kostenpflichtigen Fortbildungsveranstaltung 
für die Schwerbehindertenvertretungen (SBV) und Betriebs- und 
Personalräte – organisiert vom Sozialverband VdK Baden-Württem-
berg e.V. Die renommierte landesweite Veranstaltung findet am 
Mittwoch, 9. Juli 2025, von 9:30 Uhr bis 15:30 Uhr statt. Veranstal-
tungsort ist das Kongresszentrum Harmonie in Heilbronn.
 
Die SBV-Konferenz widmet sich in diesem Jahr der Frage, wie die 
SBV aktiv an Entscheidungen im Betrieb beteiligt und in die Inklusi-
on von Menschen mit Behinderungen eingebunden werden kann. 
Referentinnen und Referenten aus ganz Deutschland geben in 
ihren Fachvorträgen konkrete Tipps und Impulse für die Arbeit der 
Schwerbehindertenvertrauensleute. Außerdem werden im Foyer 
der Harmonie Heilbronn rund 40 Aussteller der Gesundheits- und 
Reha-Messe ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellen. Inter-
essierte Bürgerinnen und Bürger können die Messe ab 10 Uhr kos-
tenfrei besuchen. Die Anmeldung zur SBV-Konferenz ist ab sofort 
möglich. Die Schulung wird für die Weiterbildung für zertifizierte 
Disability Manager durch die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung anerkannt. Hier geht es zur Anmeldung: www.vdk-bw-event.
de.
 

Sie möchten unbezahlbare Begegnungen und großartige Erfahrun-
gen, dann kommen Sie in unser buntes Team.
Viele Menschen mit Behinderung werden zu Hause von ihren Ange-
hörigen betreut. Unter stützen auch Sie, die Familien bei dieser 
verant wortungs vollen Aufgabe
• Stundenweise Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Er-

wachsenen mit Behinderung
• Fahrdienste
• Freizeitassistenz z.B. Begleitung von Ausflügen
Sie sind Student/in, Auszubildende/r, Fachkraft, nicht Fachkraft, 
Rentner/in, hier gibt es keine Grenzen
 
Die Beschäftigung erfolgt auf Basis des Ehrenamtes gegen eine 
finanzielle Aufwandsentschädigung.
 
Für weitere Infos gerne einfach melden unter:
Tel.: 07741/9699524 oder per OffeneHilfen.WT@lebenshil-
fe-ssw.de

Grüne Fahrzeugflotte der BSR fährt mit 
runderneuerten Reifen nachhaltig voran
Willich, 9. April 2025. Nachhaltigkeit ist im Fuhrpark der Ber-
liner Stadtreinigung (BSR) Programm: Ein großer Teil der 1.800 
Fahrzeuge der BSR-Flotte besteht aus gas- oder strombetriebe-

nen Fahrzeugen. Zudem sind viele BSR-Fahrzeuge mit runder-
neuerten Reifen sicher, günstig und klimafreundlich unterwegs 
– für eine saubere und lebenswerte Hauptstadt. Runderneuer-
te Reifen haben dieselbe Qualität, Sicherheit, Laufleistung und 
Performance wie vergleichbare Neureifen, bieten aber klare 
ökologische Vorteile und ermöglichen zudem eine Senkung 
der Betriebskosten für öffentliche Fuhrparks. 
Anschaffung, Wartung und Wechsel von Reifen machen bis zu fünf 
Prozent der Gesamt-betriebskosten des BSR-Fuhrparks aus. Um 
diese nachhaltig zu senken, setzt die BSR schon seit längerem auch 
auf runderneuerte Reifen. Für Christopher Schorsch, Teamleiter in 
der Reifenwerkstatt, „profitiert davon nicht nur die Umwelt, son-
dern auch unser Betrieb: Wir sparen durch den Einsatz von runder-
neuerten Reifen mehrere zehntausend Euro pro Jahr ein.“  
Kreislaufwirtschaft und ganzheitliche Stadtsauberkeit sind 
Kernanliegen der BSR 
Das Unternehmen will Umwelt, Ressourcen und Klima schützen. 
Dabei orientiert es sich u. a. an der fünfstufigen Abfallhierarchie 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes aus Abfallvermeidung, Wieder-
verwendung, Recycling, Verwertung und Beseitigung. Die Nutzung 
runderneuerter Reifen leistet dabei einen wichtigen Beitrag zum 
Ressourcen- und Klimaschutz. Bereits 83 Prozent der BSR-Fahrzeu-
ge in der Reifendimension > 17‘‘ sind mit runderneuerten Reifen 
unterwegs, um die Abfälle von zwei Millionen Haushalten zu ent-
sorgen und für saubere Straßen zu sorgen.
Nach einer AZuR/DBU-Studie des Fraunhofer-Instituts UMSICHT 
spart die Runderneuerung von Reifen über 60 Prozent CO2-Emissio-
nen gegenüber der Neureifenherstellung. Jeder runderneuerte Rei-
fen bei einem Nutzfahrzeug (Nfz) verursacht demnach rund 135 kg 
weniger CO2-Emissionen als ein vergleichbarer Neureifen. Für die 
Runderneuerung von Nfz-Reifen werden zudem Abfälle vermieden, 
rund zwei Drittel weniger Rohstoffe und 50 Prozent weniger Ener-
gie benötigt als für vergleichbare Neureifen.
Runderneuerung senkt nachhaltig die Betriebskosten von 
Fuhrparks 
Eine aktuelle Leistung-Kosten-Analyse von AZuR ergab: Die Runder-
neuerung zahlt sich für Flottenbetreiber aus. Als Referenz-Szenario 
diente der dreifache Einsatz eines Premium-Neureifens. Mit der 
zweifachen Runderneuerung eines Premium-Nfz-Neureifens er-
zielte die Relation der Laufleistung zu den Kosten den mit Abstand 
besten Wert. Bei identischer Qualität, Sicherheit und Laufleistung 
können die Bereifungskosten in diesem Szenario um fast 30 Prozent 
gesenkt werden. Durch die Runderneuerung eigener Karkassen 
sparen Betriebe zudem die Entsorgungskosten.  
Nach umfassendem Reifentests hat jedenfalls die BSR den Einsatz 
von Runderneuerten auch 
auf größere Fahrzeuge ausgeweitet, und zwar Streu-, Baggersaug-, 
Container-, Ladekran- und Spülfahrzeuge mit der Reifengröße 
315/80R22.5. Für den Umstieg auf Runderneuerte etablierte die BSR 
ein Reifen- und Karkassenmanagement mit den AZuR-Partnern Mi-
chelin und RuLa-BRW. Auf diese Weise führt die BSR nun rund 90 
Prozent der Reifen aus eigener Abgabe in den Kreislauf zurück – 
ganz im Sinne von Abfallvermeidung und Kreislaufwirtschaft.
Runderneuerung im Einklang mit den Klimazielen und der 
NKWS 
Die Runderneuerung von Reifen ist eine zukunftsfähige Lösung im 
Einklang mit der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS). 
Die EU-Kriterien für die umweltorientierte öffentliche Beschaffung 
im Bereich Straßenverkehr gestatten die rechtssichere Ausstattung 
aller Fahrzeuge der öffentlichen Hand mit runderneuerten Reifen. 
Da Bundesbehörden nach § 45 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
(KrWG) zudem dazu verpflichtet sind, bei der Beschaffung Produkte 
zu bevorzugen, die rohstoffschonend, energiesparend, abfallarm, 
reparierbar, schadstoffarm oder recyclingfähig sind, müssen aus 
Sicht von AZuR-Netzwerk-Koordinatorin Christina Guth „alle Fuhr-
parks der öffentlichen Hand anteilig mit runderneuerten Markenrei-
fen ausgestattet werden.“
Runderneuerung erfüllt hohe Qualitäts- und Sicherheitsanfor-
derungen 
Bei der Runderneuerung werden mit Hightech-Maschinen nur die 
Lauffläche und die Seitenwände des hochwertigen Reifenunterbaus 
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(Karkasse) mit Gummimischungen hoher Qualität erneuert. Runder-
neuerte Reifen werden für fast alle Fahrzeugarten und Einsatzbe-
reiche hergestellt. Ihre Laufflächenprofile entsprechen denen von 
Neureifen. Sie durchlaufen zahlreiche Sicherheits- und Qualitätskon-
trollen und erfüllen die hohen Anforderungen der ECE R109/108. Die 
Profilvarianten decken alle Einsatzbereiche und Achspositionen ab. 
Reifen für Nfz können bis zu dreimal runderneuert werden.
Über die Allianz Zukunft Reifen (AZuR)
AZuR engagiert sich seit dem Jahr 2020 europaweit für eine nach-
haltige Reifen-Kreislaufwirtschaft. Gebrauchte Reifen sollen mög-
lichst zu 100 Prozent wiederverwendet oder verwertet werden, um 
Abfälle zu vermeiden, CO2-Emissionen zu senken, natürliche Res-
sourcen zu schonen und Mensch wie Umwelt zu schützen.
Über 85 AZuR-Partner aus Industrie, Handel und Wissenschaft de-
cken alle Sektoren der nachhaltigen Circular Economy von Reifen 
ab – von der nachhaltigen Neureifen-Herstellung und zertifizierten 
Sammlung gebrauchter Reifen über die Reparatur und Runderneu-
erung von Pkw- und Nfz-Reifen, bis hin zur stofflichen und chemi-
schen Verwertung der in Altreifen enthaltenen Rohstoffe.
Im interdisziplinären Teamwork werden neue Wege und Lösungen 
für einen ökologisch wie ökonomisch sinnvollen Reifen-Kreislauf 
entwickelt. Dabei kommt den Universitäten im AZuR-Netzwerk eine 
besondere Bedeutung zu. Diese liefern mit wissenschaftlich fun-
dierten Studien und Forschungen wertvolle Impulse, um den Stoff-
kreislauf zu schließen.
Für die Studie zur positiven Ökobilanz der Runderneuerung wurde 
die Allianz Zukunft Reifen mit dem „Europäischen Transportpreis für 
Nachhaltigkeit 2024“ ausgezeichnet. Für den Recircle Award 2025 
wurde AZuR in der Kategorie Circular Economy nominiert. Mehr 
über AZuR erfahren Sie hier: https://azur-netzwerk.de

Bildungszentrum Waldshut
Künstliche Intelligenz - (online) Infoabend für Eltern
Di. 06.05.2025, 19:30 - 21:00
Künstliche Intelligenz (KI) ist im Alltag unserer Teenager angekom-
men – von Social Media bis zu Lern-Apps. Dieser Vortrag beleuchtet 
die Chancen und Risiken von KI für Jugendliche. Wir sprechen über 
Filterblasen, personalisiertes Lernen und die Gefahren von KI-gene-
rierten Inhalten. Eltern erhalten konkrete Tipps, wie sie ihre Kinder 
im Umgang mit KI begleiten und unterstützen können.
Referent: Dieter Molitor, Referent in der Weiterbildung von Lehre-
rinnen und Lehrern)
Teilnahmegebühr: 8,00 Euro
Veranstaltungsort: Online via Zoom
Anmeldeschluss: 30.04.2025
 
Line Dance – Anfängerkurs Kurs (5x) und Kurs für Fortgeschrit-
tene (5x) 
ab Do. 08.05.2025, 09:00 - 10:00 -Anfänger
ab Do. 08.05.2025, 10:15 – 11:15 -Fortgeschrittene
Line Dance ist eine Tanzform, bei der einzelne Tänzer in Reihen und 
Linien vor- und nebeneinander tanzen. Die Tänze sind passend zur 
Musik, meist aus den Kategorien Country und Pop, choreografiert.
Line Dance ist außerdem: Fitness für Körper und Geist, Beweglich-
keit, Konzentrations- und Koordinationstraining, Gleichgewichts-
training, Lebensfreude, Spaß in der Gemeinschaft, Tanzsport für 
jedes Alter.

Referentin: Cornelia Pulito
Teilnahmegebühr: 37,50 Euro
Veranstaltungsort: Bildungszentrum Waldshut
Anmeldeschluss: 28.04.2025
 
 
Damit es stimmt - Stimm- und Sprechtraining für jede*n!
in Kooperation mit der Diözesanstelle Hochrhein
Sa. 10.05.2025, 09:00 - 13:00
In diesem Kurs lernen Sie Techniken zur Entspannung, Lockerung 
und Kräftigung der Stimme. Wir arbeiten an Atem, Stimmsitz, Re-
sonanz, Artikulation und Modulation, mit einem Fokus auf Präsenz 
und Durchlässigkeit der Stimme. Methoden aus der Schauspiel-
kunst helfen dabei. Neben praktischen Stimm-Übungen für den 
Alltag geht es darum, sich sicher und wohl zu fühlen, wenn man vor 
oder zu einer Gruppe spricht – und dabei auch noch Spaß zu haben!
Mit zu bringen: Bequeme Kleidung, kleines Gedicht (wenn vorhan-
den) & Lust, sich auszuprobieren!
Referentin: Daniela Burkhardt, Schauspielerin & Coaching
Teilnahmegebühr: 65,00 Euro
Veranstaltungsort: Bildungszentrum Waldshut
Anmeldeschluss: 28.04.2025
 

LEBENSHILFE 

Lebenshilfe Südschwarzwald e. V. 
Wege gestalten. Gemeinsam.
Verwaltung und Geschäftsstelle
Montag – Donnerstag 08:00 – 15:00 Uhr
Freitag 08:00 – 12:00 Uhr
Johanna Fehrenbach
Scheuerlenstraße 7, 79822 Titisee-Neustadt
07651 93 626 0
j.fehrenbach@lebenshilfe-ssw.de
 
Gruppenangebote und Persönliche Angebote Landkreis 
Waldshut
Montag – Donnerstag 09:00 – 15:00 Uhr
Denise Würth
Säckingerstraße 3, 79725 Laufenburg
07741 96 995 24
pa.wt@lebenshilfe-ssw.de
 
Interdisziplinäres Beratungs- und Frühförderzentrum
Montag – Freitag 09:00 – 15:00 Uhr
Leitung Judith Korhummel
Riedpark 2, 79787 Lauchringen
07741 96 995 00
bfz@lebenshilfe-ssw.de
 
Fachbereich Arbeit
Montag – Freitag 09:00 – 15:00 Uhr
Leitung Hanna Kusserow
Waldshuterstraße 10, 79725 Laufenburg
07763 92 91 028
arbeit@lebenshilfe-ssw.de  
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Tel. 07672 9 222 540 | Kranken- Dialyse- u.
Flughafenfahrten | zuverlässig an Ihr Ziel

SERVICE RUND UM DIE UHR

BLÄTTERN SIE ONLINE
Alle Amts-, Mitteilungs- und Infoblätter auch 
unter www.primo-stockach.de abrufen und durchblättern. 

Edelbert Waßmer
Rohmatt 28 • 79685 Häg-Ehrsberg • Tel. 07625 / 98359 • Fax: 98250 

Angebot vom 24. – 26. April 2025
 Rinderbraten 1 kg 18,60 €
 Schweinerücken natur/mariniert 1 kg 12,60 €
 Schaschlik 1 kg 13,60 €
 Grillkäse 1 kg 14,60 € 
 Krustenschinken 100 g 1,96 €
 Fleischwurst im Ring 100 g 1,16 €
 Klöpfer 100 g 1,16 €
 Mortadella  100 g 1,46 €
 Schwarzwurstsalat 100 g 1,28 €
 Edamer 100 g 1,16 €

@-Mail-Adresse: info@dorfmetzgerei.de • www.dorfmetzgerei.de
Unsere aktuellen Angebote finden Sie immer unter www.dorfmetzgerei.de

Gutes Essen aus der Metzgerei vom 21.04. – 26.04.2025
Täglich Nudelsuppe 3,50 €
Wochentag:  Gericht: 

€/Port. 
Mo., 21.04. Feiertag
Di., 22.04. Makkaroni Carbonara
  mit Salat 6,80 €
Mi., 23.04. Kohlrouladen  
  mit Kartoffeln und Specksoße  7,60 €
  Eisbein mit Sauerkraut 6,00 €
Do., 24.04. Gulasch
  mit Spätzle und Gemüse 8,00 €
  ½ gegrilltes Hähnchen 4,00 €
Fr., 25.04. Hackbraten 
  mit Kartoffelbrei und Gemüse 7,80 €
  Gegrillte Schweinshaxe 6,00 €
Sa., 26.04. Grillsteak
  mit Nudelsalat 5,80 €

- nur solange der Vorrat reicht - 

Filiale Todtmoos  •  Bergleweg 2
geöffnet: Mo., Di., Mi. 8 - 13.30 Uhr | Do. + Fr. 8 - 18 Uhr | Sa. 8 - 13 Uhr

Spartüte 7,00 € vom 22.04. - 23.04.2025
500 g Schweineschnitzel     125 g Stuttgarter    1 kleine Bierwurst

S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben all - an - an - be - beu - er - fal -
fas - fer - fres - fue - gel - gen - ging - haupt -
holz - in - jog - kam - ket - klam - lam - lat -
leicht - len - len - lich - lich - maeh - man - me -
mer - mer - mess - mor - nie - nie - on - par -
pe - per - pfef - pi - ra - re - reit - ren - ren - rie -
rie - sa - sai - sche - schen - schnau - schnitt -
schues - sel - sen - ser - son - stands - start -
staub - ta - te - tel - tel - ter - ti - trans - un -
ve - vil - wae - zer - zi - zi - zug sind 21 Wörter zu bilden, 
deren fünfte und elfte Buchstaben, jeweils von oben 
nach unten gelesen, ein Zitat von Henrik Ibsen aus 
„Komödie der Liebe“ ergeben.

1. bunter südamerik. Vogel, Tukan

2. eingreifen

3. Hunderasse

4. Sportkleidung

5. Handstableuchte

6. Halsschmuck

7. begeistern, fesseln

8. Haushaltsgefäß

9. riesig, gewaltig

10. stetig fortschreitend

11. Haushaltsutensil

12. keine Mühe machen

13. aufbruchsfertig

14. Druckverfahren (Kunst)

15. Kleidungsstück

16. Abteilung des Landgerichts

17. Blütenteil

18. Körperausdünstung

19. tourist. Jahresabschnitt

20. Verhaltensvorschrift

21. Geschäft für Kosmetika20. Baby

D
EI

KE
 P

RE
SS

PRIMO-RÄTSELSPASS

all - an - an - be - beu - er - fal -all - an - an - be - beu - er - fal -all - an - an - be - beu - er - fal -

Lösung: 1. Pfefferfresser, 2. intervenieren, 3. Riesenschnauzer, 4. Jogginganzug, 
5. Taschenlampe, 6. Perlenkette, 7. faszinieren, 8. Salatschuessel, 
9. unermesslich, 10. allmaehlich, 11. Waescheklammer, 12. leichtfallen, 
13. startbereit, 14. Holzschnitt, 15. Morgenmantel, 16. Zivilkammer, 
17. Staubbeutel, 18. Transpiration, 19. Hauptsaison, 20. Anstandsregel, 
21. Parfuemerie – „Freiheit macht selbst aus Raupen Schmetterlinge.“



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Für einen begrenzten Zeitraum erhalten Sie 
6 Anzeigen zum Preis von 4 – das sind gleich 
2 Anzeigen völlig kostenlos!
Vorteile für Sie:

• Mehr Sichtbarkeit: 
Maximieren Sie Ihre Reichweite, 
ohne zusätzliche Kosten.

• Kostenersparnis:
Werben Sie effektiv und schonen 
Sie gleichzeitig Ihr Budget.

• Perfekter Saisonstart:
Nutzen Sie die Frühlings- und 
Sommermonate, um Ihre Angebote, 
Events oder Kampagnen sichtbar zu 
machen.

So funktioniert's:
1. Buchen Sie 6 Anzeigen

in unserem System.

2. Erhalten Sie die 2 kosten-
günstigsten Anzeigen
kostenlos dazu.

3. Profi tieren Sie von insgesamt 
6 Anzeigen, die Ihre Zielgruppe 
erreichen.

Unsere Aktion ist gültig von 
KW 16 bis einschließlich KW 26

(14.04. bis 27.06.2025)

Nutzen Sie die Gelegenheit und platzieren Sie Ihre Werbebotschaft zur besten 
Jahreszeit! Bei Fragen zur Buchung sind wir jederzeit für Sie da. 

Gemeinsam sorgen wir für eine erfolgreiche Frühlings- und Sommersaison! 

BEDINGUNGEN DER AKTION:
• Es gelten unsere AGB

(siehe www.primo-stockach.de) 
und die aktuelle Preisliste für 
Gewerbetreibende und 
Werbeagenturen.

• Anzeigenvorlagen 
(Druckunterlagen):
Bitte bis donnerstags, 
9 Uhr der Vorwoche einreichen.

• Zahlungsmethoden: Nur mit 
erteilter Abbuchungserlaubnis. 
Andere Zahlungsmethoden sind 
ausgeschlossen.

• Bestehende Vereinbarungen:
Rabatt-, Abschluss- und 
Skontovereinbarungen mit 
unserem Verlag sind für diese 
Aktion außer Kraft gesetzt. 
Das mm-Volumen wird jedoch 
Ihrem Abschluss gutgeschrieben.

• Farbzuschläge: 
Nicht rabattierfähig.

• Aktionszeitraum: Alle Anzeigen 
müssen innerhalb des Aktions-
zeitraums geschaltet werden.

• Aktionscode: Bitte geben Sie bei 
der Anzeigenbestellung den Code
P-2025-02 an.

Starten Sie kraftvoll in die Frühlings- 
und Sommerzeit mit unserer attraktiven 

Aktion für Ihre Werbeanzeigen!

Frühlings-
aktion

4 Anzeigen bezahlen 

+ 2 kostenlos dazu!



(Oster-) Fundgrube für junge Familien
Spielmaterialien aller Art, Spiele, Lego etc. und Kleinmöbel aus 

Praxisauflösung gegen geringes Entgelt, teilweise kostenlos 
abzugeben: Samstag, 19.4.2025 in der Luisenstraße 2 (DG), 

St. Blasien zwischen 10 und 17 Uhr.



Wir suchen Auszubildende (m/w/d)

-  Blechner / Flachdach-  
und Fassadenbauer

-  Anlagenmechaniker  
Sanitär- und Heizungstechnik

Bewerbung bitte an: 
Kolofrat GmbH · Flienkenstr. 7 · 79664 Wehr · info@kolofrat.de


